
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Herr Yildiz 
Tel. 0561/787-1225 
Fax 0561/787-2182 
E-Mail: Cenk.Yildiz@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 14. August 2013 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 25. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade 
ich ein für 
 

Mittwoch, 21. August 2013, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an 

den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der 
Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.949 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 

§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste V/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.988 -  

 
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 

§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 4/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.989 -  

 
4. Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.1010 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 
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5. Übertragung von Anteilen - Spielbank 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.1011 -  

 
6. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.1017 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
7. Situation der Stadtteilbibliotheken 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.784 -  

 
8. Stadtteilbibliotheken erhalten 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.785 -  

 
9. Leichtflugzeug Fieseler Storch 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.1018 -  
gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
10. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.104 - 

 
11. Erschließung Langes Feld 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.662 -  

 
12. W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
- 101.17.683 -  

 
13. Kasseler Schuldenuhr 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.720 -  

 
14. Konzessionsabgabe KasselWasser 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.723 -  

 
15. Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.738 -  
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16. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.753 -  

 
17. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.754 -  

 
18. GEMA-Gebühren 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.766 -  

 
19. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.790 -  

 
20. Änderung der Friedhofsordnung 

Antrag des Ausländerbeirates 
Berichterstatter/in: Kamil Saygin 
- 101.17.849 -  

 
21. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.853 -  

 
22. Unterhaltsvorschussleistungen 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.866 -  

 
23. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.871 -  

 
24. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
- 101.17.875 -  

 
25. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
- 101.17.889 -  

 
26. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.895 -  
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27. Schulbus Heidewegschule 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.897 -  

 
28. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.926 -  

 
29. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.927 -  

 
30. Flughafen Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.969 -  

 
31. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.986 -  

 
32. Auslastung des Flughafens Kassel Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.1000 -  

 
33. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.929 -  

 
34. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.940 -  

 
35. Toilettenanlagen im Bugagelände 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.941 -  

 
36. Änderung der Sondernutzungssatzung 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.959 -  

 
37. Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.987 -  
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38. Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und Demokratie 
erneuern/Freie Wähler 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.991 -  

 
39. Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.992 -  

 
40. Änderung der Hauptsatzung 

hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung 
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
- 101.17.999 -  

 
41. Betriebsferien an Brückentagen 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.1012 -  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

gez. Petra Friedrich 
Vorsitzende 
 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Kassel, 23. September 2013 

 

Niederschrift 
über die 25. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
am Mittwoch, 21. und 28. August 2013, 17:00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
21. August 2013 (bis TOP 9) 
Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 
Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 
Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD 
Wolfgang Decker MdL, Mitglied, SPD 
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD 
Christian Geselle, Mitglied, SPD 
Enrico Schäfer, Mitglied, SPD           (Vertretung für Hermann Hartig) 
Jürgen Blutte, Mitglied, B90/Grüne           (Vertretung für Thomas Koch) 
Ruth Fürsch, Mitglied, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne 
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne 
Marcus Leitschuh, Mitglied, CDU           (Vertretung für Birgit Trinczek) 
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU 
Dr. Norbert Wett, Mitglied, CDU 
Kai Boeddinghaus, Mitglied, Kasseler Linke 
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern 

 
28. August 2013 (ab TOP 10) 
Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 
Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 
Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD 
Christian Geselle, Mitglied, SPD 
Hermann Hartig, Mitglied, SPD 
Stefan Kurt Markl, Mitglied, SPD           (Vertretung für Wolfgang Decker MdL) 
Dr. Günther Schnell, Mitglied, SPD           (Vertretung für Uwe Frankenberger MdL) 
Eva Koch, Mitglied, B90/Grüne           (Vertretung für Ruth Fürsch) 
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne 
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne 
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU 
Bodo Schild, Mitglied, CDU           (Vertretung für Dr. Norbert Wett) 
Kai Boeddinghaus, Mitglied, Kasseler Linke 
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern 

 
Teilnehmer mit beratender Stimme 
21./28. August 2013 
Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 
 

28. August 2013 
Kamil Saygin, Vertreter des Ausländerbeirates 
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Magistrat 
21./28. August 2013 
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 
Schriftführung 
21. August 2013 
Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
 

28. August 2013 
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
21. August 2013 
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern 
Wolfram Schäfer, Revisionsamt 
Klaus Koch, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
Dorothée Rhiemeier, Kulturamt 
Carl Flore, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt 
Wolfgang Staubesand, Liegenschaftsamt 
Uwe Böhm, Liegenschaftsamt 
Dr. Mark Eppe, Städtische Werke AG 
 

28. August 2013 
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 
Wolfram Schäfer, Revisionsamt 
Klaus Koch, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
Carl Flore, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt 
Wolfgang Staubesand, Liegenschaftsamt 

 
 
Tagesordnung: 
 
 

 

1. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 
in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 

101.17.949 

 
 

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste V/2013 - 

101.17.988 

 
 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 4/2013 - 

101.17.989 

 

 

4. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 

101.17.1010 

 
 

5. Übertragung von Anteilen - Spielbank 101.17.1011 
 

 

6. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 101.17.1017 
 

 

7. Situation der Stadtteilbibliotheken 101.17.784 
 
 

8. Stadtteilbibliotheken erhalten 101.17.785 
 

 

9. Leichtflugzeug Fieseler Storch 101.17.1018 
 
 

10. Sachstandsbericht Kasseler Bäder                                                                  101.17.104 
 

 

11. Erschließung Langes Feld 101.17.662 
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12. W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 101.17.683 
 

 

13. Kasseler Schuldenuhr 101.17.720 
 
 

14. Konzessionsabgabe KasselWasser 101.17.723 
 

 

15. Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 101.17.738 
 
 

16. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 101.17.753 
 

 

17. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 101.17.754 
 
 

18. GEMA-Gebühren 101.17.766 
 

 

19. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 101.17.790 
 

 

20. Änderung der Friedhofsordnung 101.17.849 
 
 

21. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 101.17.853 
 

 

22. Unterhaltsvorschussleistungen 101.17.866 
 
 

23. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu 
Geschwindigkeitsmessgeräten 

101.17.871 

 
 

24. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 101.17.875 
 

 

25. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 101.17.889 
 
 

26. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 101.17.895 
 

 

27. Schulbus Heidewegschule 101.17.897 
 

 

28. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 101.17.926 
 
 

29. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 101.17.927 
 

 

30. Flughafen Calden - finanzielle Prognosen? 101.17.969 
 
 

31. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen 101.17.986 
 

 

32. Auslastung des Flughafens Kassel Calden 101.17.1000 
 
 

33. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 101.17.929 
 

 

34. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 101.17.940 
 

 

35. Toilettenanlagen im Bugagelände 101.17.941 
 
 

36. Änderung der Sondernutzungssatzung 101.17.959 
 

 

37. Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels 101.17.987 
 
 

38. Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum 101.17.991 
 

 

39. Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen 101.17.992 
 
 

40. Änderung der Hauptsatzung 
hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung 

101.17.999 

 
 

41. Betriebsferien an Brückentagen 101.17.1012 
 

 
 
Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 14. August 2013 ordnungsgemäß 
einberufene 25. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung 
fest. 
 
 
Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass die Tagesordnungspunkte 
6. Bürgerentscheid “Stadtteilbibliotheken erhalten“ 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.1017 -, 
 
7. Situation der Stadtteilbibliotheken 
 Anfrage der CDU-Fraktion 
 - 101.17.784 - 
und 
8. Stadtteilbibliotheken erhalten 
 Antrag der CDU-Fraktion 
 - 101.17.785 -; 
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die Tagesordnungspunkte 
16. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.753 - 
und 
17. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.754 -; 
 
sowie die Tagesordnungspunkte 
29. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 
 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.927 -, 
 
30. Flughafen Calden 
 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.969 -, 
 
31. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen 
 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.986 - 
und 
32. Auslastung des Flughafen Kassel Calden 
 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.1000 - 
wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen werden. 
 
 
 

1. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an 
den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der 
Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.949 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) in der 
aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den 
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite 
Änderung), 101.17.949, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Geselle 
 
 
 

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 
HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste V/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.988 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 

von der in der beigefügten Liste V/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 
Aufwendung/Auszahlung 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von 100.000,00 €  
 
Kenntnis zu nehmen. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt, wie hoch das Volumen der 
Einsparung bei der Kreditfinanzierung im Bereich des Bäderzuschusses, wegen günstiger 
Zinssätze gegenüber dem Ansatz, insgesamt ist. Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt dazu mit, dass 
dies geprüft wird und empfiehlt gegebenenfalls eine entsprechende Anfrage zu stellen oder die 
Frage im Rahmen der Beratung des Haushalts 2014 zu stellen. 
 
Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 
HGO für das Jahr 2013; - Liste 4/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.989 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der 
beigefügten Liste 4/2013 enthaltenen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 
 
im Ergebnishaushalt in Höhe von  130.000,00 € 
 
im Finanzhaushalt in Höhe von    60.000,00 €.“ 
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Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt auf Nachfrage von Stadtverordnete Köpp, Fraktion B90/Grüne, 
betreffend Anlage 1 zu, die Angaben über die Höhe des Auftragsvolumens der Neuausschreibung 
der Werberechte nachzureichen.  
 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, beantragt die getrennte Abstimmung der 
Anlage 1. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 4/2013 -, 
Anlage 1, 101.17.989, wird zugestimmt. 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 4/2013 -, 
Anlage 2, 101.17.989, wird zugestimmt. 
 

 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Köpp 
 
 
 

4. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1010 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH durch die Städtische Werke 
Aktiengesellschaft (STW)  als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit einem 
Stammkapital von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG  als 

hundertprozentige Tochter-gesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit 
einer Kommanditeinlage von 750 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) zugestimmt. 
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3. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei beiden Gesellschaften zu einem 
späteren Zeitpunkt mit einer Reduzierung auf bis zu jeweils 25,1 % wird zugestimmt. 

 
4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel erläutert die als Tischvorlage vorgeschlagenen Änderungsvorschläge 
zum Entwurf des Gesellschaftsvertrages der Anlage 2 und beantwortet gemeinsam mit 
Herrn Dr. Eppe, Städtische Werke Aktiengesellschaft, die umfangreichen Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
Stadtverordneter Geselle, SPD-Fraktion, übernimmt die Änderungsvorschläge des Magistrats und 
bringt folgenden Änderungsantrag ein. 
 
 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gesellschaftsvertrag der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG (Anlage 2) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Zur Klarstellung werden im Hinblick auf die Beteiligung von Bürgerenergiegenossenschaften die 

folgenden Änderungen beschlossen: 
 
In der Präambel wird unter Abs. 3 eingefügt 
Die Kommanditgesellschaft ist insbesondere auf die Beteiligung der umliegenden 
Kommunen … 
 
§ 13 Abs. 2a wird komplett gestrichen 
 

2. Ferner wird zu Gunsten der STW folgende Anpassung beschlossen, um unmittelbar das Recht 
einzuräumen – soweit bestimmte Voraussetzungen vorliegen (keine Schlechterstellung im 
Vergleich zur EEG-Vergütung) – den erzeugten Strom zu vermarkten: 

 
§ 7 Abs. 4 g) erhält die folgende Fassung: 
 
Abschluss, Änderung und Beendigung eines Stromvermarktungsvertrages sofern dies 
nicht nach den Regeln des § 7a dieses Vertrages erfolgt. 
 
§ 7 a 2. Satz erhält die folgende Fassung: 
 
Kann die Städtische Werke Aktiengesellschaft sicherstellen, dass die Gesellschaft 
insgesamt wirtschaftlich nicht schlechter gestellt ist, als bei der Einspeisung nach Satz 1, so 
wird die Geschäftsführung der Gesellschaft mit der Städtische Werke Aktiengesellschaft 
einen entsprechenden Stromlieferungsvertrag abschließen. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den 
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag des Magistrats betr. 
Städtische Werke Aktiengesellschaft, Gründung der Windenergie Kassel 
Verwaltungs-GmbH, Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG, 
101.17.1010, wird zugestimmt. 

 
Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wäher, stellt folgenden 
Änderungsantrag und begründet diesen.  
 
 Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH (Anlage 1) 
erhält folgende Fassung: 
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, 
geschäftsführende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung an 
Windparkgesellschaften in der Region, an denen die Windenergie Kassel Verwaltungs-
GmbH gesellschaftsrechtlich beteiligt ist. 
 

§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG (Anlage 
2) erhält folgende Fassung: 
 

Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb und die 
Verpachtung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen, insbesondere 
Windkraftanlagen sowie der Bau von dafür benötigten Umspannwerken und die damit 
verbundene Vermarktung der erzeugten Energie in der Region. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den 
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler zum Antrag 
des Magistrats betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft, Gründung der 
Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH, Gründung der Windpark 
Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG, 101.17.1010, wird abgelehnt. 

 
 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag des Magistrats 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH durch die Städtische 
Werke Aktiengesellschaft (STW)  als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit 
einem Stammkapital von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
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2. Der Gründung der  Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG  als 
hundertprozentige Tochter-gesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit 
einer Kommanditeinlage von 750 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs 
des Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) in der im Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Grundsatzfragen am 21. August 2013 erarbeiteten Fassung 
zugestimmt. 

 
3. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei beiden Gesellschaften zu einem 

späteren Zeitpunkt mit einer Reduzierung auf bis zu jeweils 25,1 % wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 
Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. 
Die Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  
Ergänzungen,  Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag des Magistrats 
betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft, Gründung der Windenergie Kassel 
Verwaltungs-GmbH, Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG, 
101.17.1010, wird zugestimmt. 
 

 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Lewandowski 
 
 
 

5. Übertragung von Anteilen - Spielbank 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1011 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Übertragung der von der Deutsche Sporthilfe GmbH gehaltenen Anteile an der SIM 
Spielbanken Investitions-, Beteiligungs- und Management GmbH & Co. KG und der SIM 
Spielbanken Investitions- und Management GmbH auf die Novomatic AG wird zugestimmt.“ 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den 
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Übertragung von Anteilen - Spielbank, 
101.17.1011, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
Vorsitzende Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 gemeinsam zur Beratung auf. 
Einvernehmlich wird festgelegt, dass zunächst die Anfrage beantwortet wird. 
 
 

7. Situation der Stadtteilbibliotheken 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.784 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wann sollen die Stadtteilbibliotheken Kirchditmold, Wilhelmshöhe und Fasanenhof für den 
Besucherverkehr geschlossen werden? 

 
2. Was passiert nach der Schließung mit den Büchern? 

 
3. Was passiert mit dem Inventar? 

 
4. Zu welchem Termin werden die Mitarbeiterverträge gekündigt? 

 
5. Welche Auswirkungen hat die Schließung der Stadtteilbibliotheken für die Stadtbibliothek 

insgesamt? 
 

6. Welche Möglichkeiten des Weiterbetriebes durch Ehrenamtliche oder Fördervereine etc. 
gibt es? 

 
7. Wie sähe die Unterstützung der Stadt bei einer Fortführung durch Dritte aus? 

 
8. Stünden Dritten die bisherige Ausleihsoftware und die Nutzerdaten zur Verfügung? 

 
Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Anfrage. Anschließend beantwortet 
Oberbürgermeister Hilgen gemeinsam mit Frau Rhiemeier, Leiterin des Kulturamtes, die 
Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Die noch offene Frage von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, 
wie viele befristete Arbeitsverträge durch die Schließung der Stadtteilbibliotheken auslaufen 
werden und wie viel Menschen das dann tatsächlich betrifft im Hinblick auf die Vollzeitäquivalente, 
wird nach Zusage von Oberbürgermeister Hilgen schriftlich mit der Niederschrift nachgereicht. 
 
Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen und Frau Rhiemeier, Leiterin des 
Kulturamtes, erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 
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6. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1017 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 betreffend die 
Schließung der Stadtteilbibliotheken Wilhelmshöhe, Kirchditmold und Fasanenhof 
- Vorlage-Nr. 101.17.693 -, lfd. Nr. 45 der Konsolidierungsvorschläge, bleibt 
aufrechterhalten.“ 

 
Oberbürgermeister Hilgen nimmt Stellung und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne 
Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten", 
101.17.1017, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 
 
 
 

8. Stadtteilbibliotheken erhalten 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.785 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen mit dem Ziel, die Angebote der 
Stadtteilbibliotheken Fasanenhof, Wilhelmshöhe und Kirchditmold zu erhalten und deren 
langfristige Finanzierung sicherzustellen. 

 
Stadtverordneter Lewandowski, CDU-Fraktion, begründet den Antrag. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP 
den 
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Stadtteilbibliotheken erhalten, 101.17.785, wird 
abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 
 
 
Vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 
9. Leichtflugzeug Fieseler Storch 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.1018 - 
stellt Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, den Geschäftsordnungsantrag aus 
Zeitgründen die Angelegenheit in der heutigen Sitzung nicht mehr zu behandeln. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung:  CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung:  SPD, B90/Grüne 
Enthaltung:  -- 
Abwesend:  FDP 
den 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Kasseler Linke, Tagesordnungspunkt 9 betr. 
Leichtflugzeug Fieseler Storch, 101.17.1018, in der heutigen Sitzung nicht mehr zu 
behandeln, wird abgelehnt. 
 
 

 

9. Leichtflugzeug Fieseler Storch 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1018 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadt Kassel verkauft das Leichtflugzeug Fieseler Storch an den Verein Fieseler 
Storch Kassel e. V. zum symbolischen Preis von 1 € und ermächtigt den Magistrat, den als 
Anlage beigefügten Kaufvertrag abzuschließen.“ 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Leichtflugzeug Fieseler Storch, 101.17.1018, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Frankenberger 
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Vorsitzende Friedrich unterbricht die Sitzung und bittet die Mitglieder ihre Unterlagen zur 
Fortsetzung in die nächste Sitzung am 28. August 2013 mitzubringen, da keine neue Einladung 
versandt wird. 
 
 
Unterbrechung der Sitzung: 21. August 2013, 19:20 Uhr 
 
 
Fortsetzung der Sitzung:  28. August 2013, 17:00 Uhr 
 
 
Vorsitzende Friedrich begrüßt die Anwesenden und setzt die unterbrochene Sitzung fort. 
 
 
10. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.104 - 

 
Beschluss 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft 
und Grundsatzfragen über den Sachstand bezüglich der Kasseler Bäder zu berichten. 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel berichtet über den Sachstand im Auebad. Dazu teilt er mit, dass das 
Auebad vor den Sommerferien eröffnet wurde. Die Innen- und Außenbereiche des Auebades sind 
bei den Besuchern gut angekommen genauso wie die Gastronomie. Auch spricht er die 
Öffnungszeiten an. Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt, dass Verbesserungsvorschläge gesammelt 
werden und dass man zu gegebener Zeit darauf reagieren werde. Insgesamt sei man mit dem 
Auebad sehr zufrieden. 
 
Bezüglich der Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juli 2013 
betr. Bericht Sachstand Bäder, 101.17.865, teilt Stadtkämmerer Dr. Barthel mit, dass ein Gespräch 
mit dem Förderverein Bad Wilhelmshöhe, dem Planungsbüro ANP, der Städtischen Werke AG 
bzw. der KVC, dem Beratungsbüro CONSTRATA sowie dem Ingenieurbüro Reitz und Pristl 
stattgefunden hat. Zur Klärung der Teilnahme des Ingenieurbüros SMP aus Karlsruhe kündigt er 
ein Schreiben an die Fraktionen über die Stadtverordnetenvorsteherin an. 
 
Im Anschluss an den Bericht beantwortet Stadtkämmerer Dr. Barthel die Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
Der Bericht des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Vorsitzende Friedrich schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 20 betr. Änderung der 
Friedhofsordnung, 101.17.849, vorzuziehen, da der Vorsitzende des Ausländerbeirates, 
Herr Saygin, einen Anschlusstermin hat. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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20. Änderung der Friedhofsordnung 
Antrag des Ausländerbeirates 
- 101.17.849 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

“Der Magistrat wird aufgefordert, die bestehende Friedhofsordnung entsprechend  
§ 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) zu ändern und aus religiösen 
Gründen die Bestattung ohne Sarg zu gestatten.“ 

 
Herr Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirates, begründet den Antrag. Bürgermeister Kaiser 
nimmt Stellung und beantwortet im Rahmen einer Diskussion die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Ausländerbeirates betr. Änderung der Friedhofsordnung, 
101.17.849, wird zugestimmt. 

 
Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, bringt folgenden Änderungsantrag ein. 
 
 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

“Der Magistrat wird aufgefordert, die bestehende Friedhofsordnung entsprechend  
§ 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) zu ändern und auf Wunsch die 
Bestattung ohne Sarg zu gestatten.“ 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU (2) 
Enthaltung: Kasseler Linke, CDU (1) 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum Antrag des Ausländerbeirates betr. 
Änderung der Friedhofsordnung, 101.17.849, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Geselle 
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11. Erschließung Langes Feld 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.662 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie hoch sind die Erschließungskosten der gekauften Flächen für das geplante 
Gewerbegebiet pro qm? 

 
2. Wie lautet die Gegenüberstellung von Kaufpreis plus Erschließungskosten mit dem 

kalkulierten Verkaufspreis? 
a) Insgesamt? 

  b) Pro qm? 
 

3. Wer trägt die Kosten für den Ausbau des Autobahnanschlusses an die A 49? 
  a) Können dafür Fördermittel beantragt werden? 
 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden Nachfragen. Er sagt eine 
schriftliche Beantwortung mit der Niederschrift zu. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage für 
erledigt. 
 
 
 

12. W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.683 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Saal der Stadtverordnetenversammlung und den auf 
dieser Etage befindlichen Konferenzräumen für Ausschüsse und Fraktionen, einen Zugang 
zur Internetleitung des Rathauses zu ermöglichen und ein diesbezügliches geschlossenes 
W-Lan-Netz einzurichten bzw. – wenn schon vorhanden – zu öffnen. 

 
Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Fragend der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion betr. W-Lan in Sitzungsräumen der 
Stadtverordnetenversammlung, 101.17.683, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Köpp 
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13. Kasseler Schuldenuhr 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.720 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob zu finanziell vertretbaren Kosten entweder auf 
der Internetseite der Stadt Kassel oder im Foyer des Kasseler Rathauses, entsprechend 
der Schuldenuhr des Bundes, eine „Kasseler Schuldenuhr“ installiert werden kann, die den 
Bürgern jederzeit einen Überblick über den Stand der städtischen Verschuldung gibt. 
Über das Ergebnis ist im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen im 
Frühjahr 2013 zu berichten. 

 
Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, begründet den Antrag und ändert ihn wie folgt ab. 
 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob zu finanziell vertretbaren Kosten entweder auf 
der Internetseite der Stadt Kassel oder im Foyer des Kasseler Rathauses, entsprechend 
der Schuldenuhr des Bundes, eine „Kasseler Schuldenuhr“ installiert werden kann, die den 
Bürgern jederzeit einen Überblick über den Stand der städtischen Verschuldung gibt. 
Über das Ergebnis ist im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen im 
Januar bzw. Frühjahr 2014 zu berichten. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: CDU, FDP 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Antrag der FDP-Fraktion betr. Kasseler Schuldenuhr, 101.17.720, 
wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Doose 
 
 
 

14. Konzessionsabgabe KasselWasser 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.723 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Auswirkungen könnte das Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen 
(Az. 8 K 2781/11.GI) betreffend die Erhebung einer Konzessionsabgabe auf die 
entsprechende Situation in Kassel haben? 
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2. Sieht der Magistrat vor dem Hintergrund des Gießener Urteils Handlungsbedarf? 
 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage und gemeinsam mit Herrn Hedderich, Leiter 
des Amtes Kämmerei und Steuern, die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel und Herrn Hedderich, Leiter des 
Amtes Kämmerei und Steuern erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 
 
 
 

15. Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.738 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gibt es Beschwerden/ Klagen gegen Krankenhäuser und/ oder Ärzte der GNH über 
vermeintlich vermeidbare oder überflüssige Operationen/ Behandlungen? 

2. Werden in Krankenhäusern der GNH mit Ärztinnen und Ärzten Arbeitsverträge 
abgeschlossen, in denen - wie z.B. in Musterverträgen der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft -festgelegt wird, dass beschäftigte Ärztinnen und Ärzte beim 
Erreichen bestimmter Zielvereinbarungen (Zielgrößen für Leistungen nach Art und 
Menge) zusätzliche variable Boni zum Gehalt erhalten? Wenn ja, wie hoch waren diese 
Bonus-Zahlungen in absolut Zahlen in den Jahren 2009/2010/2011? In welchem 
Verhältnis zum Grundgehalt liegen solche Boni-Zahlungen durchschnittlich in Prozent? 

3. Werden durch die Kliniken der GNH auch sogenannte IGeL-Leistungen" angeboten? 
Wenn ja, wie hoch lag dieser Anteil am Umsatz absolut und in Prozent in den Jahren 
2009/2010/2011? 

4. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zur Versteifung der Wirbelsäulen 
vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 
entwickelt? 

5. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zum Einsatz künstlicher Knie- und 
Hüftgelenke vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 
2009/2010/2011 entwickelt? 

6. Werden in den Kliniken der GNH Bandscheibenoperationen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

7. Werden in den Kliniken der GNH Herzkatheteruntersuchungen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, begründet die Anfrage. 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage und sagt die schriftliche Beantwortung mit der 
Niederschrift zu. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt Vorsitzende Friedrich die 
Anfrage für erledigt. 
 
 
 

16. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.753 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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17. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.754 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

18. GEMA-Gebühren 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.766 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

19. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.790 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

21. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.853 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

22. Unterhaltsvorschussleistungen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.866 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

23. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.871 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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24. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.875 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

25. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.889 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

26. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.895 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

27. Schulbus Heidewegschule 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.897 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

28. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.926 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

29. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.927 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 



 
 

 

Niederschrift zur 25. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vom 21./28. August 2013 Seite 20 

30. Flughafen Calden - finanzielle Prognosen? 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.969 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

31. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.986 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

32. Auslastung des Flughafens Kassel Calden 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.1000 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

33. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.929 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

34. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.940 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

35. Toilettenanlagen im Bugagelände 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.941 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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36. Änderung der Sondernutzungssatzung 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.959 - 

 
Stadtverordneter Doose zieht den Antrag für die CDU-Fraktion zurück. 
 
Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
 
 

37. Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.987 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

38. Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und Demokratie 
erneuern/Freie Wähler 
- 101.17.991 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

39. Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.992 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

40. Änderung der Hauptsatzung 
hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung 
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
- 101.17.999 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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41. Betriebsferien an Brückentagen 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.1012 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 28. August 2013, 19:04 Uhr 
 
 
 
 
 
Petra Friedrich Cenk Yildiz 
Vorsitzende Schriftführer 



 

Magistrat 
-II/-I-/-VI-/-23-/-20/-30-/-60-/-66- 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.949  Kassel, 7. August 2013 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) in der aus 
der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 
 
Die derzeitige Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der 
Stadt Kassel hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 02.07.1990 beschlossen. 
Nach einem Zeitraum von 13 Jahren ist eine Anpassung der Entgelte an die inzwischen gestiegenen 
Kosten unumgänglich. Dies gilt insbesondere für die Entgelterhöhung für Erdanker, die bei 
verschiedenen Großvorhaben berücksichtigt werden wird. 
Darüber hinaus sind einige redaktionelle Änderungen der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vorzunehmen. 
Im Übrigen ist eine Änderung des entgeltauslösenden Maßes für Überbauungen des Straßenkörpers in 
einer Höhe oberhalb von 3,0 m für das Hineinragen in den Luftraum über den Straßenkörper von 0,3 m 
auf 0,1 m beabsichtigt. 
Damit Hauseigentümer, die Wärmedämmungen an ihren Häusern anbringen wollen und damit zur 
Energieeinsparung und zum Klimaschutz beitragen, nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden, sind 
Überbauungen durch Wärmedämmungen von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Über die erwarteten städtischen Mehreinnahmen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.  
 
Als Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel nebst Anlage zu Art. 5 
(Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in 
der Stadt Kassel) und eine Synopse der alten und der neuen Fassung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 19.08.2013 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Synopse 
Geltende 

 
T A R I F O R D N U N G 

für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

vom 10.09.1984 
 

Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung vom 01. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2413, ber. 
S. 2908), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Bundesrecht 
vom 01.06.1980 (BGBl. I S. 649), des § 20 Abs. 1 und § 40 
Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) vom 09. 
Oktober 1962 (GVBl. I S. 437) und der §§ 50, 51 Ziff. 10 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1981 (GVBl. I S. 65) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
10.09.1984 nachstehende Tarifordnung für die bürgerlich-
rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt 
Kassel beschlossen: 

 
1. Bürgerlich-rechtliche Nutzung 
 
1.1 Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der Baulast 

der Stadt Kassel stehenden Ortsdurchfahrten von Bundesfern-, 
Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt werden, wenn die 
jedermann im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen 
Vorschriften gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) nicht beeinträchtigt 
wird. Eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer Dauer für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei außer Betracht. Das 
Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem Recht. 

 
 
 
 
1.2 Entsprechendes gilt für die Benutzung der sonstigen öffentlichen 

Straßen im Sinne des § 40 Hessisches Straßengesetz über den 
Gemeingebrauch hinaus. 

Künftige 
 

TARIFORDNUNG 
über die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel 
vom 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 
(BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), des § 20 Abs. 1 und § 40 
Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2003 (GVBl. I 
S. 166) und der §§ 50, 51 Ziff. 10 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
__________ nachstehende Ordnung zur Änderung der 
Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel (Zweite Änderung) 
beschlossen: 

 
1. Bürgerlich-rechtliche Nutzung 
 
1.1 Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der 

Straßenbaulast der Stadt Kassel stehenden Ortsdurchfahrten von 
Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt werden, 
wenn die jedermann im Rahmen der Widmung und der 
verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) 
nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorübergehende Beeinträchtigung 
von kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei 
außer Betracht. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem 
Recht. Der Gemeingebrauch ist grundsätzlich beeinträchtigt, wenn 
die Nutzung bis zu einer Höhe von 3 m über dem Straßenkörper 
erfolgt. 

 
1.2 Entsprechendes gilt für die Benutzung der sonstigen öffentlichen 



 
1.3 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages. 

Dies gilt insbesondere für 
 

.1 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 
m durch bauaufsichtlich genehmigte offene Bauteile (z.B. Balkone), 
soweit diese mehr als 0,50 m in den Luftraum über dem Straßenkörper 
hineinragen; 

 
.2 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 
m durch bauaufsichtlich genehmigte geschlossene Bauteile (z.B. Erker, 
Überbauung durch Obergeschosse), soweit diese mehr als 0,3 m in 
den Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen; 

 
.3 Verlegung von oberirdischen Leitungen über öffentlichen Straßen 
oberhalb einer Höhe von 3,0 m; 

 
.4 Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), 
die mehr als 0,3 m in den Straßenkörper hineinragen. 

 
 .5 Erdanker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Voraussetzungen der Nutzung 
 
2.1 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung darf erst dann ausgeübt werden, 

wenn dies durch schriftlichen Vertrag gestattet ist. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung besteht nicht. 

Straßen im Sinne des § 40 Hessisches Straßengesetz über den 
Gemeingebrauch hinaus. 

 
1.3 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages. 

Dies gilt insbesondere für 
 
1.3.1 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m 

durch bauaufsichtlich anzeigepflichtige bzw. genehmigte offene 
Bauteile (z.B. Balkone), soweit diese mehr als 0,3 m in den Luftraum 
über dem Straßenkörper hineinragen; 

 
1.3.3 1.3.2 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m 

durch bauaufsichtlich anzeigepflichtige bzw. genehmigte 
geschlossene Bauteile (z.B. Erker, Überbauungen durch 
Obergeschosse sowie Fußgängerbrücken zur Verbindung von 
Gebäuden), soweit diese mehr als 0,1 m in den Luftraum über dem 
Straßenkörper hineinragen. Überbauungen durch 
Wärmedämmungen sind hiervon ausgenommen.; 

 
 
1.3.3 Verlegung von oberirdischen Leitungen über öffentlichen Straßen 

oberhalb einer Höhe von 3,0 m; 
 
1.3.4 Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), die 

mehr als 0,1 m in den Straßenkörper hineinragen. 
 
1.3.5 Erdanker. 
 
1.3.6  Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht 

der öffentlichen Versorgung dienen. 
. 
1.3.7 Vordächer, Schilder, Beleuchtungsanlagen in einer Höhe  

oberhalb von 3,0 m, die mehr als 0,70 m in den Straßenkörper 
hineinragen 

 
1.3.8  Belassen von Verbauwänden im Straßenraum (verlorener Verbau) 

wie z.B. Spundwände , Bohrpfahlwände, Stahlbeton-Schlitzwände 
etc.. 

 



 
2.2 Der Abschluß eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung 

ersetzt nicht die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen oder 
Erlaubnissen, die insbesondere z.B. nach polizeilichen, 
gewerberechtlichen oder baurechtlichen Bestimmungen erforderlich 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vertragsinhalt 
 
3.1 Der Vertrag kann für eine befristete Geltungsdauer oder unbefristet 

abgeschlossen werden. 
 
3.2 In dem Vertrag kann vereinbart werden, daß 
 

.1 der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei 
Ausübungsverzicht unverzüglich alle im Rahmen der bis dahin 
erlaubten Nutzung errichtenden Anlagen zu beseitigen hat; 

 
.2 der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, die ihr durch die 
Ausübung entstehen; 

 
.3 die Stadt Kassel den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald durch die 
Ausübung der Gemeingebrauch an der Straße beeinträchtigt wird; 
dabei bleibt eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht. 

 

 
2. Voraussetzungen der Nutzung 
 
2.1 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung darf erst dann ausgeübt werden, 

wenn dies durch schriftlichen Vertrag gestattet ist. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung besteht nicht. 

 
2.2 Der Abschluss eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung 

ersetzt nicht die Verpflichtung zur Einholung von öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, die insbesondere z.B. 
nach ordnungsrechtlichen, gewerberechtlichen oder baurechtlichen 
Bestimmungen erforderlich sind. 

 
2.3 Auch in den Fällen, in denen die bürgerlich-rechtliche Nutzung 

bereits ausgeübt wird, besteht für den Nutzungsausübenden bzw. 
den Eigentümer der Bauwerke und Anlagen, die Gegenstand der 
Nutzung sind, eine Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages 
über die Nutzung. Dies gilt nicht für Nutzungen, die bereits vor 
dem in Kraft treten der Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel am 
10.03.1984 begonnen haben.  

 
 
 
 
 
3. Vertragsinhalt 
 
3.1 Der Vertrag kann für eine befristete Geltungsdauer oder unbefristet 

abgeschlossen werden. 
 
3.2 In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass 
 
3.2.1 der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei Ausübungsverzicht 

unverzüglich alle im Rahmen der bis dahin erlaubten Nutzung 
errichteten Anlagen zu beseitigen hat. 

 
 
3.2.2 der Ausübende der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, 



.4 die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner 
mit mehr als zwei Entgeltraten in Verzug kommt. 

 
 
 
3.3 In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen 

aufgenommen werden, die insbesondere dazu bestimmt sind, die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder den Schutz der 
öffentlichen Straßen zu gewährleisten. 

 
3.4 Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne 

Einwilligung des Magistrat der Stadt Kassel nicht auf Dritte übertragen. 
 
 
 
4. Entgelte 
 
4.1 Für die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung sind Entgelte zu 

zahlen, deren Höhe sich nach dem Umfang der Nutzung und den 
wirtschaftlichen Vorteilen bemißt, die aus der Nutzung gezogen 
werden. 

 
4.2 Soweit in dem als Anlage beigefügten Tarifverzeichnis Richtsätze 

aufgeführt sind, sind diese für die Entgeltvereinbarungen maßgebend. 
Das Tarifverzeichnis ist Bestandteil dieser Ordnung. Im übrigen soll das 
Entgelt in Anlehnung an die erwähnten Richtwerte vereinbart werden. 

 
 
 
 
 
4.3 In dem Vertrag kann vereinbart werden, daß wiederkehrende Entgelte 

durch eine einmalige Zahlung (Kapitalisierung) abgelöst werden 
können. Falls eine Kapitalisierung nicht gewählt wird, kann die Stadt 
eine Anpassung des Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen 
Verhältnisse vereinbaren oder vorbehalten. 

 
 
 

die ihr durch die Ausübung entstehen. 
 
3.2.3 die Stadt Kassel den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald durch die 

Ausübung der Gemeingebrauch an der Straße beeinträchtigt wird; 
dabei bleibt eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht. 

 
3.2.4 die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner mit 

mehr als zwei Entgeltraten in Verzug kommt oder mit der Zahlung 
des vereinbarten einmaligen Entgeltes in Verzug ist und  trotz 
schriftlicher  Mahnung nicht  leistet. 

 
3.3 In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen 

aufgenommen werden, die insbesondere dazu bestimmt sind, die 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder den Schutz der öffentlichen 
Straßen zu gewährleisten. 

 
3.4 Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne 

Einwilligung des Magistrates der Stadt Kassel nicht auf Dritte 
übertragen. 

 
4. Entgelte 
 
4.1 Für die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung sind Entgelte zu 

zahlen, deren Höhe sich nach dem Umfang der Nutzung und den 
wirtschaftlichen Vorteilen bemisst, die aus der Nutzung gezogen 
werden. 

 
4.2 Soweit in dem als Anlage beigefügten Tarifverzeichnis Richtsätze 

aufgeführt sind, sind diese für die Entgeltvereinbarungen maßgebend. 
Das Tarifverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. Im Übrigen soll das 
Entgelt in Anlehnung an die erwähnten Richtwerte vereinbart werden. 

 
4.3 Auch in den Fällen, in denen ein Vertrag bisher nicht 

abgeschlossen wurde, besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von 
Entgelten, und zwar ab der Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen 
Nutzung.  

 
4.4 In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass wiederkehrende Entgelte 



 
 
 
4.4 Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluß 

fällig, wenn die vereinbarte Nutzungsdauer einen Monat nicht übersteigt 
oder wenn das vereinbarte Entgelt nicht mehr als DM 100,-- beträgt. Im 
übrigen ist, wenn nichts anderes vereinbart wird, das Entgelt jeweils 
zum ersten der auf den Nutzungsbeginn folgenden Monate fällig. 

 
 
4.5 Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über 

dem jeweils geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
zahlen. 

 
 
4.6 Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer 

bürgerlich-rechtlichen Nutzung vor Ablauf des vereinbarten Zeitraums, 
so besteht kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Entgelte. 

 
 
4.7 Im voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden auf Antrag 

anteilmäßig zurückgezahlt, wenn die Ausübung aus Gründen, die vom 
Schuldner nicht zu vertreten sind, nicht möglich ist. Eine nur 
vorübergehende Beeinträchtigung in der Ausübung von kurzer Dauer 
bleibt dabei unberücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durch eine einmalige Zahlung (Kapitalisierung) abgelöst werden 
können. Bei unbefristeter Erlaubnis ist das Entgelt grundsätzlich 
als einmalige Zahlung zu vereinbaren. Bei einmaligen Entgelten 
über 10.000,- € können stattdessen wiederkehrende Entgelte 
vereinbart werden. Bei wiederkehrenden Entgelten ist eine 
Anpassung des Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu vereinbaren oder vorzubehalten (z.B. 
entsprechend dem Verbraucherpreisindex für Deutschland). 

 
 
4.5 Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluß 

fällig. Im Vertrag können abweichende Fälligkeitstermine vereinbart 
werden. 

 
 
 
 
 
4.6 Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen auf das rückständige 

Entgelt in Höhe von 9 %  zu zahlen. 
 
 
4.7 Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer 

bürgerlich-rechtlichen Nutzung,  besteht kein Anspruch auf Erstattung 
bereits gezahlter Entgelte. 

 
 
4.8 Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden  auf Antrag 

anteilmäßig zurückgezahlt, wenn der Ausübungsberechtigte 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages über 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung erklärt, dass er die Nutzung 
nicht ausüben wird. Die Rückzahlung beträgt in diesen Fällen 90% 
des Entgeltes. Beträge bis zur Höhe von einschließlich 100,00 €  
werden nicht erstattet. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Tarifordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei 
Inkrafttreten bereits bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine 
bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 erwähnten öffentlichen Straßen 
(z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt. 
 
Kassel, den 10.09.1984 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
gez. Hans Eichel 
 
Oberbürgermeister 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei 
Inkrafttreten bereits bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine 
bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 erwähnten öffentlichen Straßen 
(z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt. 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Oberbürgermeister 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



der Richtsätze 
für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel 
 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff. Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in DM 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des begünstigten 
 Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 

Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit  bei 99 Jahren Laufzeit 
und 4%iger Verzinsung. 

  Eine Abstufung des Verkehrswertes unter 
 Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann 
vorgenommen werden. 

  Mindestentgelt 50,-- DM/Jahr 
  Bezugsgröße ist die überbaute Fläche 
 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des begünstigten  
 Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 

Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit 
  bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine 

 Abstufung des Verkehrswertes unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen baulichen 

  Nutzung kann vorgenommen werden. 
  Mindestentgelt 50,-- DM/Jahr 
  Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 
 
1.3.3  10,-- DM bis 500,-- DM/pro Jahr 
 
1.3.4  (wie 1.3.2) 
  Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5  Erdanker 200,-- DM pro Stück. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis 
der Richtsätze 

für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff.  Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in Euro 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des Bodens des 

begünstigten Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei 
unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit bei 99 
Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des 
Verkehrswertes unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
baulichen Nutzung kann vorgenommen werden. Mindestentgelt 
50,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die überbaute Fläche 

 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten 

Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 
Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit  bei 99 Jahren Laufzeit 
und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des Verkehrs-wertes 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung 
kann vorgenommen werden. Mindestentgelt 100,00 € /Jahr 
Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 

 
 
 
 



 
1.3.6 Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring 
 wird ein Zuschlag von 50 v.H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 

erhoben. Als Innenring sind alle  öffentlicher 
Verkehrsflächen im Sinne der Anmerkung zu den 
Gebührenziffern 1.21 bis 1.26  der Sondernutzungs- und 
 Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Kassel vom 21. 
März 1983 in ihrer jeweils gültigen Fassung anzusehen. 

 
9.06.13.1 

ÄNDERUNG DER TARIFORDNUNG 
für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 
vom 02. Juli 1990 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung vom 01. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2413, ber. 
S. 2908), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Verbesserung des Umweltschutzes in der Raumordnung 
und im Fernstraßenbau vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2669), 
des § 20 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) vom 09. Oktober 1962 (GVBl. 
1962 S. 437) und der §§ 50, 51 Ziffer 10 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1981 
(GVBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.1988 (GVBI. I S. 419), hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
02.07.1990 nachstehende Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen 
Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 beschlossen: 

I 
Abschnitt 1. wird um folgende Ziffer 1.3.6 ergänzt: 
 
"Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung 

dienen." 
II 
Das der Tarifordnung beigefügte Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für 
bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel 
wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

 
1.3.3  15,00 € bis 500,00 € /pro Jahr 
 
1.3.4  (wie 1.3.2) 
  Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5.  Erdanker  300,00 €  pro Stück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Anmerkung zu Ziffer 1.3.6 erhält folgende Fassung: 
 
"Entgelte für das Belassen von unterirdischen Leitungen im Straßenkörper 

werden nach der Querschnittsfläche der Leitungen berechnet: 
 
1 bis 20 qcm pro angefangene 10 m =   5,00 DM/Jahr 
 
mehr als 20 qcm – 50 qcm pro angefangene 10 m  
 = 10,00 DM/Jahr 
 
1 mehr als 50 qcm - 100 qcm pro angefangene 10 m  
 = 20,00 DM/Jahr 
 
2 mehr als 100 qcm - 1.000 qcm pro angefangene 10 m  
 = 50,00 DM/Jahr 
 
 
 
3 mehr als 1.000  qcm pro angefangene 10 m  
 = 100,00 DM/Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisherige Anmerkung zu Ziffer 1.3.6 erhält als Anmerkung zu Ziffer 1.3.7 
folgende Fassung: 
 
"Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 

v. H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. Als Innenring 
sind alle öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne der Anmerkung zu den 
Gebührenziffern 1.21 bis 1.26, 3.01, 3.02, 3.05, 3.06, 3.08 und 3.09 der 
Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Kassel vom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6 Entgelte für das Verlegen und Belassen von unterirdischen  

Leitungen im Straßenkörper werden nach der Querschnittsfläche 
der Leitungen wie folgt berechnet: 

 
1.3.6.1 bis 20 cm² pro angefangene 10 m =  4,00 €/Jahr 
 
1.3.6.2   mehr als 20 cm² bis  50 cm² pro angefangene 10 m = 8,00 €/Jahr 
 
1.3.6.3   mehr als 50 cm² bis 100 cm² pro angefangene 10 m = 16,00 € 

/Jahr 
 
1.3.6.4  mehr als 100 cm² bis 1.000 cm² pro angefangene 10 m =  

40,00 €/Jahr 
 
 
 
1.3.6.5  mehr als 1.000 cm² pro angefangene 10 m =  80,00 €/Jahr. 
 
 
 
Kapitalisierungsmöglichkeit des jährlichen Betrages 
 bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. 
 
1.3.7  wird wie 1.3.1 berechnet 

 
 

1.3.8  pro angefangenen m² einmalig 20,00 € 
 
 



21. März 1983 in ihrer jeweils gültigen Fassung anzusehen." 
 
 
III 
Die Änderung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kassel, den 02.07.1990 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
gez. Wurbs 
 
Wurbs 
Bürgermeister 
 
Veröffentlicht: 
Amtliche Bekanntmachungen der Hessisch/Niedersächsisch Allgemeinen 
- Stadtausgabe Kassel - Nr. 163 vom 17.07.1990 
 
In Kraft getreten: 18.07.1990 
 
 

 
Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 
v. H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. 
 
Unter Innenring ist der durch folgende Straßen und Plätze umschlossene 
Teil eines Stadtgebietes zu verstehen: Altmarkt, Brüderstraße, Steinweg, 
Frankfurter Straße bis zur „Trompete“, Fünffensterstraße, Ständeplatz, 
Scheidemannplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Lutherplatz, Lutherstraße, 
Am Stern, Kurt-Schumacher-Straße, einschließlich der genannten Straßen 
und Plätze selbst. 
  
 

  

 
 



 

Anlage zu Art. 5 der Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
 

Verzeichnis 
der Richtsätze 

für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff. Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in Euro 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten Grundstücks, 

bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit 
bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des 
Verkehrswertes unter Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann 
vorgenommen werden. Mindestentgelt  50,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die 
überbaute Fläche 

 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten Grundstücks, bezogen auf 

den qm/Jahr. Bei unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit bei 99 Jahren 
Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des Verkehrswertes unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann vorgenommen 
werden. Mindestentgelt 100,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 

 
1.3.3 15,00 € bis 500,00 € /pro Jahr 
 
1.3.4 (wie 1.3.2) 
 Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5. Erdanker  300,00 € pro Stück. 
 
1.3.6 Entgelte für das Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen im 

Straßenkörper werden nach der Querschnittsfläche der Leitungen wie folgt 
berechnet: 

 
1.3.6.1 bis 20 cm² pro angefangene 10 m =  4,00 €/Jahr 
 
1.3.6.2 mehr als 20 cm² bis  50 cm² pro angefangene 10 m = 8,00 €/Jahr 
 
1.3.6.3 mehr als 50 cm² bis 100 cm² pro angefangene 10 m = 16,00 €/Jahr 
 
1.3.6.4 mehr als 100 cm² bis 1.000 cm² pro angefangene 10 m = 40,00 €/Jahr 
 
1.3.6.5 mehr als 1.000 cm² pro angefangene 10 m = 80,00 €/Jahr. 
 
Kapitalisierungsmöglichkeit des jährlichen Betrages bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. 
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1.3.7 wird wie 1.3.1 berechnet 

 
 

1.3.8 pro angefangenen m² einmalig 20,00 € 
 
 



 

 
Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 v. H. auf das Entgelt 
nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. 
 
Unter Innenring ist der durch folgende Straßen und Plätze umschlossene Teil eines Stadtgebietes zu 
verstehen: Altmarkt, Brüderstraße, Steinweg, Frankfurter Straße bis zur „Trompete“, 
Fünffensterstraße, Ständeplatz, Scheidemannplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Lutherplatz, 
Lutherstraße, Am Stern, Kurt-Schumacher-Straße, einschließlich der genannten Straßen und Plätze 
selbst. 



 
            9.06.13.2 
 
 

ORDNUNG  
 

zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung  
an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel 

 
(Zweite Änderung) 

 
vom  

 
 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), des § 20 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166) und 
der §§ 50, 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am                    
nachstehende Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel (Zweite Änderung) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Ziffer 1.1. wird wie folgt geändert: 
 
 
„Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der Straßenbaulast der Stadt Kassel 
stehenden Ortsdurchfahrten von Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt 
werden, wenn die jedermann im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften 
gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorübergehende 
Beeinträchtigung von kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei außer 
Betracht. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem Recht. Der Gemeingebrauch ist 
grundsätzlich beeinträchtigt, wenn die Nutzung bis zu einer Höhe von 3 m über dem Straßenkörper 
erfolgt.“ 
 
 
 
Ziffer 1.3.1 wird wie folgt geändert: 
 
„Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m durch bauaufsichtlich 
anzeigepflichtige bzw. genehmigte offene Bauteile (z.B. Balkone), soweit diese mehr als 0,3 m in den 
Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen;“ 
 
 
Ziffer 1.3.2 wird wie folgt geändert: 
 
„Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m durch bauaufsichtlich 
anzeigepflichtige bzw. genehmigte geschlossene Bauteile (z.B. Erker, Überbauungen durch 
Obergeschosse sowie Fußgängerbrücken zur Verbindung von Gebäuden), soweit diese mehr als 0,1 
m in den Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen. Überbauungen mit Wärmedämmungen sind 
hiervon ausgenommen;“ 
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Ziffer 1.3.4 wird wie folgt geändert: 
 
„Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), die mehr als 0,1 m in den 
Straßenkörper hineinragen.“ 
 
 



Als Ziffer 1.3.6. wird hinzugefügt: 
 

„Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung dienen.“ 
 
 
Als Ziffer 1.3.7. wird hinzugefügt: 
 
„Vordächer, Schilder, Beleuchtungsanlagen in einer Höhe oberhalb von 3,0 m, die mehr als 0,70 m in 
den Straßenkörper hineinragen.“ 
 
 
Als Ziffer 1.3.8. wird hinzugefügt: 
 
„Belassen von Verbauwänden im Straßenraum (verlorener Verbau) wie z.B. Spundwände, 
Bohrpfahlwände, Stahlbeton-Schlitzwände etc..“ 

 
 

Artikel 2 
 

 
Ziffer 2.2 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Abschluss eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung ersetzt nicht die Verpflichtung 
zur Einholung von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, die insbesondere z.B. 
nach ordnungsrechtlichen, gewerberechtlichen oder baurechtlichen Bestimmungen erforderlich sind.“ 
 
Als Ziffer 2.3 wird hinzugefügt: 
 
„Auch in den Fällen, in denen die bürgerlich-rechtliche Nutzung bereits ausgeübt wird, besteht für den 
Nutzungsausübenden bzw. den Eigentümer der Bauwerke und Anlagen, die Gegenstand der Nutzung 
sind, eine Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung. Dies gilt nicht für 
Nutzungen, die bereits vor dem in Kraft treten der Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche Nutzung 
an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel am 10.03.1984 begonnen haben.“ 
 
 

Artikel 3 
 

 
Ziffer 3.2.1 wird wie folgt geändert: 
 
„der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei Ausübungsverzicht unverzüglich alle im Rahmen 
der bis dahin erlaubten Nutzung errichteten Anlagen zu beseitigen hat.“ 
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Ziffer 3.2.2 wird wie folgt geändert: 

 
„der Ausübende der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, die ihr durch die Ausübung 
entstehen.“ 
 
Ziffer 3.2.4 wird wie folgt geändert: 
 
„die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner mit mehr als zwei Entgeltraten in 
Verzug kommt oder mit der Zahlung des vereinbarten einmaligen Entgeltes in Verzug ist und  trotz 
schriftlicher Mahnung nicht leistet.“ 
 
 
Ziffer 3.3 wird wie folgt geändert: 
 
„In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen aufgenommen werden, die insbesondere 
dazu bestimmt sind, die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder den Schutz der öffentlichen 
Straßen zu gewährleisten.“ 



 
Ziffer 3.4 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne Einwilligung des Magistrates 
der Stadt Kassel nicht auf Dritte übertragen.“ 
 
 

Artikel 4 
 
 

Ziffer 4.3 wird wie folgt geändert: 
 
„Auch in den Fällen, in denen ein Vertrag bisher nicht abgeschlossen wurde, besteht eine 
Verpflichtung zur Zahlung von Entgelten, und zwar ab der Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen 
Nutzung.“ 
 

 
Ziffer 4.4 wird wie folgt geändert: 
 
„In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass wiederkehrende Entgelte durch eine einmalige Zahlung 
(Kapitalisierung) abgelöst werden können. Bei unbefristeter Erlaubnis ist das Entgelt grundsätzlich als 
einmalige Zahlung zu vereinbaren. Bei einmaligen Entgelten über 10.000,00 € können stattdessen 
wiederkehrende Entgelte vereinbart werden. Bei wiederkehrenden Entgelten ist eine Anpassung des 
Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen Verhältnisse zu vereinbaren oder vorzubehalten (z.B. 
entsprechend dem Verbraucherpreisindex für Deutschland).“ 
 

 
Ziffer 4.5 wird wie folgt geändert: 
 
„Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluss fällig. Im Vertrag können 
abweichende Fälligkeitstermine vereinbart werden.“ 
 

 
 

- 4 - 
 

Ziffer 4.6 wird wie folgt geändert: 
 

„Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen auf das rückständige Entgelt in Höhe von 9 % zu 
zahlen.“ 
Ziffer 4.7 wird wie folgt geändert: 
 
„Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung, besteht 
kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Entgelte.“ 
 
Ziffer 4.8 wird wie folgt geändert: 
 
„Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden  auf Antrag anteilmäßig zurückgezahlt, 
wenn der Ausübungsberechtigte innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages über die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung erklärt, dass er die Nutzung nicht ausüben wird. Die Rückzahlung 
beträgt in diesen Fällen 90% des Entgeltes. Beträge bis zur Höhe von einschließlich 100,00 € werden 
nicht erstattet.“ 
 
 

Artikel 5 
 

„Das Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen 
Straßen in der Stadt Kassel wird gemäß der Anlage zu dieser Ordnung geändert.“ 
 
 

Artikel 6 
 



 
„Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei Inkrafttreten bereits 
bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 
erwähnten öffentlichen Straßen (z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler 
Verkehrsgesellschaft AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt.“ 
 
 
 
Kassel,  
 
Stadt Kassel - Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.988  Kassel, 1. Juli 2013 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das 
Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste V/2013 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 

von der in der beigefügten Liste V/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 
Aufwendung/Auszahlung 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von 100.000,00 €  
 
Kenntnis zu nehmen. 

 

Begründung: 
 
Die Zuständigkeit des Magistrates für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben“. Danach 
obliegt die Zuständigkeit dem Magistrat bei Bewilligungen über 25.000 € bis einschl. 50.000 € je 
Einzelfall, in Fällen, die keinen Aufschub dulden, bis zum Betrag von 100.000 €. Wegen der 
anstehenden Ferienzeit finden keine Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung statt. Da die 
Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung nicht sichergestellt werden kann, wurde 
aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme die Zuständigkeit für die Bewilligung der unabweisbaren 
außerplanmäßigen Aufwendung dem Magistrat gemäß Ziffer 2.1.6 der Richtlinien für die Bewilligung 
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen übertragen. 
 
Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon Kenntnis zu geben. Die beantragte Mehraufwendung/-
auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des Einzelantrages begründet. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 01.07.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.989  Kassel, 1. Juli 2013 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das 
Jahr 2013; - Liste 4/2013 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten 
Liste 4/2013 enthaltenen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 
 
im Ergebnishaushalt in Höhe von  130.000,00 € 
 
im Finanzhaushalt in Höhe von    60.000,00 €.“ 

 

Begründung: 
 
Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über 
die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  
- nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen 
- Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  
- Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken und eine 

dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt 
-  ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge sind auf der 
Rückseite der Einzelanträge begründet. 
 
Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf 
des Ergebnishaushaltes bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 01.07.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1010  Kassel, 11. Juli 2013 
 
 
 
Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH durch die Städtische Werke 
Aktiengesellschaft (STW)  als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit einem 
Stammkapital von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG  als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einer Kommanditeinlage 
von 750 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 

 
3. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei beiden Gesellschaften zu einem späteren 

Zeitpunkt mit einer Reduzierung auf bis zu jeweils 25,1 % wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 
Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen,  
Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 

 
 

Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
Seit 2010 befasst sich die Städtische Werke AG mit der Entwicklung von Windparks in der Region 
Nordhessen. Seither konnten verschiedene Flächen für die Nutzung der Windkraft vertraglich gesichert 
werden. Die Flächensicherung stellt bei der Projektierung von Windkraftstandorten den ersten wichtigen 
Schritt dar, um auch in Nordhessen die positiven Effekte der Windenergie beim Klimaschutz und der 
regionalen Wertschöpfung durch beteiligte Akteure vor Ort sichern zu können. 
 
Aktuell plant und entwickelt die Städtische Werke AG die drei Windparks „Söhrewald/Niestetal“, 
„Kaufunger Stiftswald“ und „3-Berge“ (interkommunaler Windpark bei Hessisch-Lichtenau, Helsa, 
Großalmerode), die sich jeweils in verschiedenen Projektstadien befinden. Für den Windpark 
„Söhrewald/Niestetal“ soll nun eine Projektgesellschaft gegründet werden. 
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Als Mitglied der Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG (SUN) befindet sich die Städtische 
Werke AG in einem starken Verbund kommunal geprägter Energieversorgungsunternehmen. Die 
Umsetzung der Energiewende in Nordhessen kann nur gemeinsam gelingen. So befinden sich weitere 
Flächen für den Ausbau der Windenergie in Akquisition durch die Stadtwerke Union Nordhessen GmbH 
& Co. KG. Die Umsetzung der Projekte erfolgt dann durch die jeweiligen Stadtwerke. 
 
Ein wichtiger Baustein für den Ausbau der Windenergie ist für die Städtische Werke AG und die 
Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG die Ermöglichung einer Bürgerbeteiligung an den 
Windparks über Genossenschaften. Für jeden der Windparks ist daher die Gründung einer 
Projektgesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG vorgesehen, an der sich später auch 
Bürgerenergiegenossenschaften sowie Kommunen und kommunale Unternehmen beteiligen können. 
Der Gesellschaftszweck beinhaltet die  Projektierung, den Bau und Betrieb sowie die Vermarktung des 
erzeugten Stroms der Windparks über die gesamte Laufzeit und soll möglichst im regionalen Rahmen 
abgebildet werden.  
 
Eine nähere Projektbeschreibung ist als Anlage 3  beigefügt. 
Bei den Angaben zur Firmierung handelt es sich z.Zt. noch um Arbeitstitel. 
 
Gesellschaftsmodell 
 
Die Städtische Werke AG gründet zunächst für den Windpark „Söhrewald/Niestetal“ eine 
Projektgesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG. Dieses Vorgehen ermöglicht die Realisierung von 
Bürgerbeteiligungen und projektbezogenen Fremdfinanzierungen durch Kreditinstitute. 
 
Die Projektgesellschaft sieht als Geschäftszweck im Kern den Bau, Erwerb und Betrieb von 
Erneuerbaren-Energien-Anlagen sowie den Vertrieb des erzeugten Stroms vor. 
 
Zu Beginn wird die Städtische Werke AG 100% an der Projektgesellschaft halten. Nach der 
Inbetriebnahme der WEA werden die Kommanditanteile interessierten Bürger-
Energiegenossenschaften und weiteren kommunal geprägten Unternehmen (z. B. SUN-Partnern) in der 
Region angeboten. Je nach tatsächlichen Nachfragevolumina ist nicht ausgeschlossen, dass im 
zweiten Schritt auch überregionalen Unternehmen mit kommunaler Prägung Anteile zum Erwerb an der 
Projektgesellschaft angedient werden. Dabei wird die Städtische Werke höchstens 74,9% der 
Gesellschaftsanteile abgeben, so dass mindestens 25,1% im Eigentum der Städtische Werke AG 
verbleiben. 
 
Als Komplementärin der Projektgesellschaft wird eine Verwaltungs-GmbH durch die Städtische Werke 
AG gegründet. Diese Verwaltungs-GmbH kann auch zukünftigen Windpark-Projektgesellschaften als 
Komplementärin dienen. Auch hier gilt, dass mindestens 25,1 % der Anteile an der Komplementärin bei 
der  STW verbleiben. Die Verwaltungs-GmbH führt die Geschäfte der einzelnen GmbH & Co. KGs und 
vertritt diese gegenüber Dritten. 
 
Die Investitionsvolumina von Windparkprojekten sind vergleichsweise hoch. Die im Rahmen einer 
Windparkprojektierung anfallenden Zahlungen sind solange von der Städtische Werke AG 
vorzufinanzieren, bis die Projektgesellschaft gegründet ist und alle von der kapitalgebenden Bank 
verlangten Dokumente und Unterlagen vorliegen. Erst dann können die Auszahlung des Fremdkapitals 
und damit die Ablösung der Vorleistungen seitens der STW erfolgen.  
 
Eine Auszahlung des Fremdkapitals setzt formal im Kern voraus, dass alle für den Betrieb des 
Windparks notwendigen Verträge, Dienstbarkeiten, Rechte und Pflichten im Allge- 
meinen auf die jeweilige Projektgesellschaft laufen. Mit fortschreitender Projektdauer steigen der 
Aufwand und damit das Risiko von Verzögerungen bei der notwendigen Projektübertragung von der  
STW  auf die Projektgesellschaft. 
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Speziell eine spätere Übertragung von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten (z.B. für Kabeltrassen) 
auf die Projektgesellschaft birgt ein gewisses Risiko, stellen diese doch für die Banken unter anderem 
ein entscheidendes Kriterium für die Kreditwürdigkeit der Projektgesellschaft dar. 
 
Zusammenfassend verbindet die STW mit der rechtzeitigen Gründung von Projektgesellschaften 
signifikante Verminderungen formaler und finanzieller Risiken. Der Projektfortschritt wird durch die 
Minderung rechtlicher Risiken beschleunigt und der Vorfinanzierungsbedarf durch die STW 
entsprechend reduziert. 
 
 
Nach Einschätzung des Vorstandes der STW ist das Windprojekt „Söhrewald/Niestetal“ nun so weit 
entwickelt, dass die Realisierung als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist. 
 
Die Wirtschaftlichkeit des Projektes wurde durch den Vorstand geprüft und verspricht eine 
angemessene Rendite bei einem begrenzten Risiko, da die Ertragslage mit der Förderung durch das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) abgesichert ist. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist im 
Hinblick auf die Windprognose auf eine Voreinschätzung der Windmessungsergebnisse über einen 
Messzeitraum von 7,5 Monaten abgestellt worden. Um die Unsicherheiten dieser verkürzten 
Auswertung im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung dennoch zu berücksichtigen, wurden die in 
der Messauswertung ermittelten Erträge mit einem zusätzlichen Sicherheitsabschlag von 6 % belegt. 
Nach Aussage des  Vorstandes ist zu erwarten, dass die Auswertung der Messdaten der kompletten 12 
Monatsmessung die positive Tendenz der bisherigen Prognose bestätigt. Die endgültige Fertigstellung 
des finalen Windgutachtens wird im Juli 2013 erwartet. 
 
Gleichwohl wird seitens des Beteiligungsdezernates darauf hingewiesen, dass mit der Gründung dieser 
Gesellschaften die STW zunächst zu 100 % ins Risiko geht. Dieses Risiko kann erst reduziert werden, 
wenn ausreichend potentielle Partner  gefunden werden, um das Projekt mitzutragen und das Risiko zu 
verteilen. Die gewählte Gesellschaftsform der GmbH & Co.KG ermöglicht zwar eine Darstellung des 
Fremdkapitals außerhalb des Konsolidierungskreises der KVV, dennoch steigt mit diesem Projekt die 
Neuverschuldung im Konzern zunächst um rund  37 Mio. €. Auch langfristig bleibt ein erhebliches 
Risiko bei der STW,  weil eine formal mögliche Insolvenz einer Beteiligung der STW erhebliche 
Rückwirkungen   auf den KVV-Konzern hätte.  Insbesondere mit Blick auf das 
Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 140 Mio. € für alle geplanten Windkraftanlagen sind die direkten 
und indirekten Risiken des Geschäftsmodells von herausragender Bedeutung. 
 
Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen  
Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK)  und der Industrie- u. 
Handelskammer Kassel (IHK) angefordert.  Vor der Beschlussfassung in der 
Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert. 
( Anmerkung: Die entsprechenden Stellungnahmen liegen inzwischen vor und sind als weitere Anlage beigefügt ). 
 

Der Aufsichtsrat der STW hat  in seiner Sitzung am  10. Oktober 2012 diesen Gesellschaftsgründungen 
zugestimmt.  
 
Der Magistrat hat dieser Vorlage in seiner Sitzung am  24. Juni 2013 zugestimmt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1011  Kassel, 19. August 2013 
 
 
 
Übertragung von Anteilen - Spielbank 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Übertragung der von der Deutsche Sporthilfe GmbH gehaltenen Anteile an der SIM 
Spielbanken Investitions-, Beteiligungs- und Management GmbH & Co. KG und der SIM 
Spielbanken Investitions- und Management GmbH auf die Novomatic AG wird zugestimmt.“ 

 

Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 11.12.2000 (Vorlage Nr. 
101.14.937) der Übertragung des Spielbetriebs an der Spielbank Kassel auf die Kurhessische 
Spielbank Kassel/Bad Wildungen GmbH & Co. KG zugestimmt. Mit Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 05.10.2009 (Vorlage Nr. 101.16.1419) wurde der zunächst auf 
zehn Jahre befristete Spielbankvertrag mit der Kurhessische Spielbank Kassel/Bad Wildungen GmbH & 
Co. KG um weitere fünf Jahre bis zum 31.08.2016 verlängert. 
 
Gesellschafterin der Kurhessische Spielbank Kassel/Bad Wildungen GmbH & Co. KG und deren 
Komplementärin der Kurhessische Spielbank Kassel/Bad Wildungen Verwaltungs GmbH ist die SIM 
Spielbanken Investitions-, Beteiligungs- und Management GmbH & Co. KG (nachfolgend SIM KG 
genannt). Persönlich haftende Gesellschafterin der SIM KG ist die SIM Spielbanken Investitions- und 
Management GmbH (nachfolgend SIM Verwaltungs GmbH genannt). 
 
Gesellschafterinnen der SIM KG bzw. SIM Verwaltungs GmbH sind mit 51 % die Deutsche Sporthilfe 
GmbH und zu 49 % die Novomatic AG. 
 
Mit Schreiben vom 13.05.2013 hat die Deutsche Sporthilfe GmbH um Zustimmung gebeten, ihre bisher 
an der SIM KG und der SIM Verwaltungs GmbH gehaltenen Anteile auf die Novomatic AG zu 
übertragen. 
 
Die Deutsche Sporthilfe GmbH begründet ihren Antrag damit, dass sich seit dem Beginn des 
Spielbankenengagements die Rahmenbedingungen erheblich geändert und nahezu alle von der SIM 
KG betriebenen Spielbanken dauerhafte Ertragsrückgänge zu verzeichnen hätten. Einzige Ausnahme 
sei die Spielbank in Kassel. 
 
Dadurch sei das Ziel stabiler Erträge zugunsten der gemeinnützigen Stiftung Deutsche Sporthilfe nicht 
mehr zu erreichen. Deshalb werde beabsichtigt, die Anteile auf die bisherige 
Minderheitsgesellschafterin (Novomatic AG) zu übertragen. Diese habe sich über die lange Zeit der 
gemeinsamen Beteiligung als verlässliche Partnerin erwiesen. 
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Das für die Erteilung von Spielbankerlaubnissen zuständige Hessische Ministerium des Innern und für 
Sport hat bereits die Zustimmung zur Übertragung der Gesellschafteranteile an die Novomatic AG 
signalisiert, wenn sowohl die Stadt Frankfurt am Main als auch die Stadt Kassel ebenfalls zustimmen. 
 
Begründet wird dies damit, dass sich die Novomatic AG von einem reinen Produktionsunternehmen für 
Spielautomaten zu einem integrierten, internationalen Glücksspielkonzern weiter entwickelt habe. 
Mittlerweile sei die Novomatic AG an mehreren großen Spielbanken in Deutschland (u. a. an der 
Spielbank Berlin nationale Beteiligungs-gesellschaft mbH & Co. KG) beteiligt. Bisherige Bedenken 
wegen der einseitigen Ausrichtung als Automatenhersteller bestünden nicht mehr. 
 
Die Novomatic AG habe somit den Nachweis erbracht, dass sie ein Glücksspielanbieter sei, der 
Erfahrungen über sein bisheriges Kerngeschäft habe und die Erlaubnisverfahren durchlaufe, um in 
regulierten Märkten tätig zu sein. 
 
Die Stadt Frankfurt am Main hat der Übertragung der Anteile auf die Novomatic AG bereits zugestimmt. 
 
Die vorgetragenen Gründe zur Anteilsübertragung sind nachvollziehbar und schlüssig. 
Ordnungsrechtliche Bedenken gegen die Novomatic AG bestehen nicht mehr. Da sowohl das Land 
Hessen als auch die Stadt Frankfurt am Main bereits zugestimmt haben bzw. zustimmen werden, wird 
gebeten, antragsgemäß zu entscheiden. 
 
Der bestehende Gesellschaftsvertrag der Kurhessische Spielbank Kassel/Bad Wildungen GmbH & Co. 
KG sowie der mit der Spielbank abgeschlossene Spielbankvertrag bleiben unverändert. 
 
In einem zweiten Schritt beabsichtigt die Novomatic AG ihr Engagement in Deutschland an 
unterschiedlichen Spielbanken in einer einzigen Gesellschaft zu bündeln. Deshalb will die Novomatic 
AG diese Aktivitäten in der Spielbank Berlin nationale Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG bündeln. 
Diese AG würde nach der erfolgten Übertragung der Anteile 100 % der Anteile an der SIM KG und der 
SIM Verwaltungs GmbH halten. Diese wiederum würde 100 % der Anteile an der Kurhessische 
Spielbank Kassel/Bad Wildungen GmbH & Co. KG und der Komplementär-GmbH halten. Falls sich 
diese Absicht konkretisiert, wird dazu eine separate Vorlage erstellt (siehe dazu beigefügtes 
Organigramm). 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 19.08.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 



 

Magistrat 
-I-/-30- 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.1017  Kassel, 20. August 2013 
 
 
 
 
Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 betreffend 
 die Schließung der Stadtteilbibliotheken Wilhelmshöhe, Kirchditmold und Fasanenhof 
- Vorlage-Nr. 101.17.693 -, lfd. Nr. 45 der Konsolidierungsvorschläge, bleibt aufrechterhalten.“ 

 

Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.03.2013 zur Vorlage-Nr. 101.17.825 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

„1. Das am 04.02.2013 eingereichte Bürgerbegehren „Stadtteilbibliotheken erhalten“ wird 
zugelassen. 
 
2. Ein Sachbeschluss mit dem Inhalt des Bürgerbegehrens wird nicht gefasst. Insoweit verbleibt 
es bei dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 
- Vorlage-Nr. 101.17.693 -, lfd. Nr. 45 der Konsolidierungsvorschläge. 
 
3. Am 30.06.2013 wird ein Bürgerentscheid mit der Fragestellung durchgeführt: „Sind Sie dafür, 
die Stadtteilbibliotheken in den Stadtteilen Fasanenhof, Kirchditmold und Wilhelmshöhe zu 
erhalten?“ 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 09.07.2013 folgendes Ergebnis des 
Bürgerentscheids festgestellt: 
 

Stimmberechtigte 147.958 
davon 25 %   36.989 
 
Abstimmende insgesamt 24.356 
ungültige Stimmen        85 
 
gültige Ja-Stimmen 21.520 
gültige Nein-Stimmen    2.751 
 
Gültige Stimmen insgesamt 24.271 
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Die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen lautet somit auf „Ja“. Diese Mehrheit beträgt jedoch 
weniger als mindestens 25 % der Stimmberechtigten. Die nach § 8b Abs. 6 Satz 1 HGO erforderliche 
Mehrheit ist daher nicht erreicht. 
 
Deshalb hat gemäß § 8b Abs. 6 Satz 3 HGO die Stadtverordnetenversammlung die Angelegenheit zu 
entscheiden. 
 
Da der Sachverhalt, der zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 geführt 
hat, unverändert geblieben ist, wird gebeten, diesen Beschluss antragsgemäß aufrechtzuerhalten. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.784  Kassel, 24. Januar 2013 
 
 
 
Situation der Stadtteilbibliotheken 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wann sollen die Stadtteilbibliotheken Kirchditmold, Wilhelmshöhe und Fasanenhof für den 
Besucherverkehr geschlossen werden? 

 
2. Was passiert nach der Schließung mit den Büchern? 

 
3. Was passiert mit dem Inventar? 

 
4. Zu welchem Termin werden die Mitarbeiterverträge gekündigt? 

 
5. Welche Auswirkungen hat die Schließung der Stadtteilbibliotheken für die Stadtbibliothek 

insgesamt? 
 

6. Welche Möglichkeiten des Weiterbetriebes durch Ehrenamtliche oder Fördervereine etc. 
gibt es? 

 
7. Wie sähe die Unterstützung der Stadt bei einer Fortführung durch Dritte aus? 

 
8. Stünden Dritten die bisherige Ausleihsoftware und die Nutzerdaten zur Verfügung? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Vorlage Nr. 101.17.785  Kassel, 24. Januar 2013 
 
 
 
Stadtteilbibliotheken erhalten 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen mit dem Ziel, die Angebote der 
Stadtteilbibliotheken Fasanenhof, Wilhelmshöhe und Kirchditmold zu erhalten und deren 
langfristige Finanzierung sicherzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Der soziale Wert und der vielfältige Nutzen von Stadtteilbibliotheken sind auch unter den 
veränderten Bedingungen unserer heutigen Informationsgesellschaft unbestritten. 
Stadtteilbibliotheken bieten Zugang zu Informationen, Zugang zu persönlicher professioneller Hilfe, 
sie ermöglichen in besonderer Weise soziale Partizipation im nichtkommerziellen Kontext und 
erfüllen für die Stadtteile eine Treffpunktfunktion. Die alternativlose Abschaffung der Angebote der 
Stadtteilbibliotheken ist weder erstrebenswert noch hinnehmbar. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Magistrat 
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documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.1018  Kassel, 19. August 2013 
 
 
 
Leichtflugzeug Fieseler Storch 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadt Kassel verkauft das Leichtflugzeug Fieseler Storch an den Verein Fieseler Storch 
Kassel e. V. zum symbolischen Preis von 1 € und ermächtigt den Magistrat, den als Anlage 
beigefügten Kaufvertrag abzuschließen.“ 

 

Begründung: 
 
Der „Fieseler Storch“ wurde 1943 in Kassel gebaut, befand sich später lange Jahre im Ausland und 
wurde im Jahr 1976 durch die Stadt Kassel mit Unterstützung des Landes Hessen und Spenden von 
Kasseler Bürgern für 32.000 DM erworben. Das Flugzeug stand zunächst in den Hallen der 
Bundeswehr Luftwaffe in Fritzlar. Anschließend wurde es im Museum für Astronomie und Technik-
Geschichte ausgestellt. Nach der Neuausrichtung des Museums wurde es in den Kasseler 
Kulturbahnhof gebracht, wo es einige Jahre als Wahrzeichen der Kasseler Technikgeschichte in der 
Bahnhofshalle hing. Nach Kündigung des Vertrages durch die Deutsche Bahn AG im Jahr 2005 wurde 
das Flugzeug zerlegt in den ehemaligen Hallen der Firma Henschel in Rothenditmold eingelagert. 
Wegen fehlender finanzieller Mittel konnte die Stadt Kassel die restauratorischen und 
konservatorischen Anforderungen nicht erfüllen. Aufgrund der mangelhaften konservatorischen 
Bedingungen musste noch im Jahr 2005 zwingend ein neuer Standort gefunden werden.  
 
Im November 2005 wurde das Flugzeug als Leihgabe an den Verein Fieseler Storch für Kassel e. V. 
übergeben, der es nach Kassel Calden verlagerte und dort auf eigene Kosten bis zur Flugfähigkeit 
wieder restaurierte. Der Restwert bei Übernahme des Flugzeuges durch den Verein lag bei insgesamt 
max. 15.000 €. Nach Beendigung der Restaurierung im Jahr 2011 wurde der Verkehrswert durch das 
Wertgutachten eines Luftfahrtsachverständigen auf 170.000 € netto festgesetzt. Die Investitionen des 
Vereins in die Restaurierung gingen nach Angaben des Vereins noch weit darüber hinaus. In der Bilanz 
der Stadt Kassel ist das Flugzeug derzeit mit 100.000 € eingestellt. 
 
Aufgrund des höheren Verkehrswertes ist in der Bilanz eine Zuschreibung in Höhe von 70.000 € 
erforderlich. Durch den Verkauf des Flugzeuges zum Preis von 1 € wird das Jahresergebnis 2013 der 
Stadt Kassel mit Netto 100.000 € belastet.  Aus den nachfolgend dargelegten Gründen ist der Verkauf 
jedoch gerechtfertigt. 
 
Das Flugzeug steht seit seiner Verleihung an den Verein in einer Halle auf dem Flughafengelände in 
Calden, von der es direkt die frühere Start- und Landebahn erreichen konnte. Der Betrieb des alten 
Flughafens wurde zwischenzeitlich eingestellt, Start- und Landebahn werden nicht mehr gewartet. Dem 
Verein wird übergangsweise gestattet, das Flugzeug weiter in der Halle zu belassen und die noch 
vorhandene Start- und Landebahn im eingeschränkten Umfang für Starts und Landungen zu nutzen. 
Mittelfristig benötigt das Flugzeug aber zwingend eine Halle auf dem neuen Flughafengelände, damit 
weiterhin die Voraussetzungen für Präsentation, Betrieb und Wartung gegeben sind. 
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Zwischenzeitlich wurde dem Verein Fieseler Storch e. V. von der Flughafen GmbH eine adäquate 
Fläche für die Errichtung einer neuen Halle auf dem neuen Flughafengelände im Rahmen eines 
Erbbaurechtsvertrages angeboten. Der Verein wäre grundsätzlich bereit, dort eine geeignete Halle zur 
Unterbringung und Präsentation in eigener Verantwortung zu errichten und diese dann in eigener Regie 
zu betreiben. 
 
Voraussetzung für die bereits in Aussicht gestellten  bzw. für die noch einzuwerbenden 
Sponsorengelder wäre aber, dass der Verein auch Eigentümer des Flugzeuges ist. 
 
Aktuell hat der Verein mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung durch die Stadt Kassel eine 
Machbarkeitsstudie mit dem Ziel in Auftrag gegeben, die Herstellungskosten einer entsprechenden 
Halle auf dem in Aussicht gestellten Grundstück des neuen Flughafengeländes zu ermitteln.  
 
Gemäß § 109 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) dürfen Vermögensgegenstände in der Regel 
nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Maßgeblich ist hierbei der Verkehrswert. Ein Abweichen 
vom Verkehrswert ist nur in Ausnahmefällen zulässig und auch nur, wenn ein öffentliches Interesse 
dies rechtfertigt. 
 
Im Hinblick auf die beabsichtige Eigentumsübertragung an den Verein Fieseler Storch Kassel e. V. 
wurde eine Betriebskostenkalkulation erstellt. Danach müsste die Stadt jährlich Mittel in Höhe von 
mindestens 25.000 € aufwenden, um Unterbringung, Betrieb und Wartung des Flugzeuges zu 
gewährleisten. Hinzu kämen Kosten für jährliche Grundüberholungen bzw. unvorhergesehene 
Beanstandungen in Höhe von ca. 8.300 € jährlich sowie kalkulierte Einnahmen für verkaufte 
Flugstunden von ca. 3.000 € pro Jahr.  
 
Insgesamt würden der Stadt innerhalb von 10 Jahren Kosten in Höhe von 303.000 € entstehen. 
Unberücksichtigt sind hierbei noch Personalkosten, sofern die Stadt auch die Betreuung des 
Flugzeuges wieder selbst übernehmen müsste.  
 
Das in § 109 HGO geforderte öffentliche Interesse an einer Veräußerung des „Fieseler Storchs“ ist 
somit gegeben. Die Stadt selbst verfügt weder über entsprechendes Fachpersonal, noch über die 
finanziellen Mittel um das Flugzeug langfristig so unterzubringen, dass die konservatorischen 
Bedingungen erfüllt sind und es der Öffentlichkeit angemessen präsentiert werden kann.  
 
Durch den Verein wäre gewährleistet: 
 

1. Das Flugzeug ist angemessen untergebracht und bleibt dauerhaft in der Region als Attraktion 
erhalten. 

2. Der Verein verpflichtet sich schuldrechtlich, das Flugzeug nicht ohne Einwilligung der Stadt 
Kassel weiter zu veräußern. 

3. Für den Fall der Auflösung des Vereins wird das Eigentum an dem Flugzeug Fieseler Storch auf 
die Stadt Kassel zurückübertragen. 

 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 19. August 2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 
 

Kaufvertrag 
 

zwischen 
 
 
 
 
der Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat,  
- Kulturamt -, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel 
 
                             - Stadt Kassel oder 
Verkäuferin - 
 
 
 
und 
 
 
 
dem Verein Fieseler Storch für Kassel e. V., vertreten durch den Vorstand, 
Fieseler Storch Str. 16, 34379 Calden 
 
 

- Verein oder Käufer - 
 

 
 

§ 1 Kaufgegenstand 
 
Die Stadt verkauft dem Verein das ihr gehörende Flugzeug Fieseler Storch Fi 156 einschließlich 
Zusatzausstattung und Zubehör.  
 
Hersteller: Fieseler Flugzeugwerke - Kassel 
Typ: Fieseler Storch FI 156 CA-3 
Baujahr: 1943 
amtl. Kennzeichen: D-EKLU 
Flugzeug-Identifizierungsnummer: 110 061 
 
 
Motor: Originalmotor 
 
 

§ 2 Gewährleistung 
 
Der Verein kauft das Flugzeug wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Kaufpreis und Übereignung 
 
Der Kaufpreis beträgt 1 Euro (in Worten: ein Euro) und ist bei Unterzeichnung dieses Vertrages in bar/ durch 
Überweisung auf das Konto mit der Nr. 11 099 des Verkäufers bei der Kasseler Sparkasse (BLZ 520 503 
53) unter Angabe des Verwendungszwecks „Fieseler Storch“ zu bezahlen. 
 



Das Flugzeug sowie die Flugzeugdokumente wurden dem Verein bereits übergeben. Die Vertragsparteien 
sind sich einig, dass das Eigentum an dem Flugzeug mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den 
Verein übergehen soll.  
 
 

§ 4 Abwicklung des Halterwechsels 
 
Die Stadt bestätigt, den Kaufpreis vollständig erhalten zu haben. 
 
Der Verein bestätigt, dass er den Fieser Storch flugbereit  übernommen sowie sämtliche 
Flugzeugdokumente ausgehändigt bekommen hat. Er versichert das Flugzeug auf eigene Rechnung. 
 
Der Verein verpflichtet sich, den Fieseler Storch Fi 156 dauerhaft in der Region Kassel zu erhalten und der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er verpflichtet sich weiterhin dazu, das Flugzeug nicht ohne 
Einwilligung der Stadt Kassel an Dritte zu verkaufen und der Stadt Kassel das Recht einzuräumen, das 
Flugzeug bei öffentlichen Anlässen gegen Erstattung der Selbstkosten zu nutzen.  
 
 

§ 5 Rückfall des Eigentums an die Stadt Kassel 
 
Für den Fall der Auflösung des Vereins verpflichtet sich der Käufer, das Eigentum an dem Flugzeug Fieseler 
Storch Fi 156 unentgeltlich auf die Stadt Kassel zurück zu übertragen.  
 
 

§ 6 Sonstiges 
 
 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit Abschluss dieses Kaufvertrages der Leihvertrag vom  
6. Juni/21. Juni 2011 zwischen der Stadt Kassel und dem Verein Fieseler Storch für Kassel e. V., 
aufgehoben wird. Stadt und Verein sind sich weiterhin darüber einig, dass die gegenseitigen Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag als erfüllt gelten. 
 
 
 
Kassel,          Kassel, 
 
Stadt Kassel        Verein Fieseler Storch Kassel e. V. 
 
 
 
 
 
 
Bertram Hilgen   Dr. Jürgen Barthel   Hartmut Fischer 
Oberbürgermeister  Stadtkämmerer 
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Vorlage Nr. 101.17.662  Kassel, 11. Oktober 2012 
 
 
 
Erschließung Langes Feld 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie hoch sind die Erschließungskosten der gekauften Flächen für das geplante 
Gewerbegebiet pro qm? 

 
2. Wie lautet die Gegenüberstellung von Kaufpreis plus Erschließungskosten mit dem 

kalkulierten Verkaufspreis? 
a) Insgesamt? 

  b) Pro qm? 
 

3. Wer trägt die Kosten für den Ausbau des Autobahnanschlusses an die A 49? 
  a) Können dafür Fördermittel beantragt werden? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Vorlage Nr. 101.17.683  Kassel, 6. November 2012 
 
 
 
W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Saal der Stadtverordnetenversammlung und den auf 
dieser Etage befindlichen Konferenzräumen für Ausschüsse und Fraktionen, einen Zugang 
zur Internetleitung des Rathauses zu ermöglichen und ein dieszügliches geschlossenes 
W-Lan-Netz einzurichten bzw. – wenn schon vorhanden – zu öffnen. 

 
 

Begründung: 
 
Immer mehr Stadtverordnete nutzen ein eigenes iPad/tablet bzw. internetfähige Endgeräte, die 
über eine Mobilkarte funktionieren zur besseren Ausübung ihres Stadtverordnetenmandats. Dies 
geschieht z.B. durch die Recherche im Ratsinfosystem der Stadt Kassel, um schnell alte Protokolle 
und Unterlagen einsehen zu können. Da die Stadt Kassel mehrere Internetleitungen hat, wäre es 
ohne große Kosten möglich, für diesen Bereich ein geschlossenes W-Lan-Netz aufzubauen. 
Gerade vor dem Hintergrund, dass über weniger Papier in der Stadtverwaltung nachgedacht wird, 
könnte dies ein erster Schritt der Verbesserung und Vereinfachung der Arbeitsbedingungen und 
langfristig für eine Kostensenkung sein. Da im Rathaus bereits ein W-Lan-Netz vorliegt und ein 
diesbezügliches Netz den mobilen Endgeräten angeboten wird, kann eine Öffnung des Netzes für 
die Stadtverordneten sogar ohne zusätzliche Einrichtungskosten ermöglicht werden.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Vorlage Nr. 101.17.720  Kassel, 23. November 2012 
 
 
 
Kasseler Schuldenuhr 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob zu finanziell vertretbaren Kosten entweder auf 
der Internetseite der Stadt Kassel oder im Foyer des Kasseler Rathauses, entsprechend 
der Schuldenuhr des Bundes, eine „Kasseler Schuldenuhr“ installiert werden kann, die den 
Bürgern jederzeit einen Überblick über den Stand der städtischen Verschuldung gibt. 
Über das Ergebnis ist im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen im 
Frühjahr 2013 zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Vorlage Nr. 101.17.723  Kassel, 26. November 2012 
 
 
 
Konzessionsabgabe KasselWasser 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Auswirkungen könnte das Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen 
(Az. 8 K 2781/11.GI) betreffend die Erhebung einer Konzessionsabgabe auf die 
entsprechende Situation in Kassel haben? 

 
2. Sieht der Magistrat vor dem Hintergrund des Gießener Urteils Handlungsbedarf? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Vorlage Nr. 101.17.738  Kassel, 3. Dezember 2012 
 
 
 
Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gibt es Beschwerden/ Klagen gegen Krankenhäuser und/ oder Ärzte der GNH über 
vermeintlich vermeidbare oder überflüssige Operationen/ Behandlungen? 

2. Werden in Krankenhäusern der GNH mit Ärztinnen und Ärzten Arbeitsverträge 
abgeschlossen, in denen - wie z.B. in Musterverträgen der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft -festgelegt wird, dass beschäftigte Ärztinnen und Ärzte beim 
Erreichen bestimmter Zielvereinbarungen (Zielgrößen für Leistungen nach Art und 
Menge) zusätzliche variable Boni zum Gehalt erhalten? Wenn ja, wie hoch waren diese 
Bonus-Zahlungen in absolut Zahlen in den Jahren 2009/2010/2011? In welchem 
Verhältnis zum Grundgehalt liegen solche Boni-Zahlungen durchschnittlich in Prozent? 

3. Werden durch die Kliniken der GNH auch sogenannte IGeL-Leistungen" angeboten? 
Wenn ja, wie hoch lag dieser Anteil am Umsatz absolut und in Prozent in den Jahren 
2009/2010/2011? 

4. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zur Versteifung der Wirbelsäulen 
vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 
entwickelt? 

5. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zum Einsatz künstlicher Knie- und 
Hüftgelenke vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 
2009/2010/2011 entwickelt? 

6. Werden in den Kliniken der GNH Bandscheibenoperationen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

7. Werden in den Kliniken der GNH Herzkatheteruntersuchungen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de
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documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.753  Kassel, 17. Dezember 2012 
 
 
 
Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Maßnahmen wurden im Jahr 2012 aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze des 
Magistrates nicht umgesetzt bzw. welche finanziellen Anforderungen der Ämter wurden 
aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze zurück gewiesen? 
 
Welches Volumen hatten die einzelnen gestrichenen Maßnahmen? 
 
Welcher Zeitraum lag im Durchschnitt und in den Extremfällen zwischen der Mittelabrufung 
und der ablehnenden Entscheidung durch den Kämmerer? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.754  Kassel, 17. Dezember 2012 
 
 
 
Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, alle drei Monate über alle aufgrund der geltenden 
Haushaltsbewirtschaftungsgrundsätze durch die Kämmerei abgelehnten Ausgaben der 
Ämter im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
Mit dem Beschluss über den Haushalt der Stadt hat die Stadtverordnetenversammlung den 
Ausgaberahmen für die Verwaltung bestimmt. Angesichts knapper Kassen deckt dieser Rahmen 
an vielen Stellen noch nicht einmal alle notwendigen Maßnahmen ab. Klar ist auf jeden Fall, dass 
mit den Haushalten keine überflüssigen Ausgabenansätze beschlossen wurden. 
Der Magistrat hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er über die Umsetzung der 
Bewirtschaftungsgrundsätze rund 2 Millionen jährlich aus dem beschlossenen Haushalt kürzt. Im 
Sinne notwendiger demokratischer Transparenz sollte die Stadtverordnetenversammlung 
regelmäßig darüber informiert werden, welche der von ihr beschlossenen Maßnahmen nicht 
umgesetzt werden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.766  Kassel, 11. Januar 2013 
 

 

Die FDP-Fraktion hat den Antrag mit Schreiben vom 13. November 2013 
zurückgezogen. 
 
 
GEMA-Gebühren 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat unterstützt die Hessische Landesregierung in ihrem Vorhaben eine 
Bundesratsinitiative zur Änderung des Urheberrechts mit dem Ziel der Einführung 
geeigneter aufsichtsrechtlicher Maßnahmen gegenüber der GEMA zu ergreifen. Dies gilt 
auch für den Fall, dass nach Abschluss des Schiedsverfahrens die Interessen von 
kommerziellen und ehrenamtlichen Veranstaltern bei der Tarifreform nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt und deren Bestand und Tätigkeit gefährdet werden.  

 
 

Begründung: 
 
Mit großer Sorge sieht die Stadtverordnetenversammlung die derzeit geplante Tarifreform der 
GEMA. Sie kritisiert, dass auch Diskotheken und Clubs aufgrund der Tarifreform mit erheblichen 
Zusatzkosten rechnen müssen. Dies bedeutet eine ernste Gefahr für dieses Gewerbe, der 
entgegengewirkt werden muss, insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl der bevorstehenden 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 1100-Jahrfeier und dem Hessentag. 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.790 

 

 

 

Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, eine Onlineplattform integriert auf den Seiten der 

Stadt Kassel einrichten zu lassen, damit die Bürger sich per Internet zu Vorschlägen 

der städtischen Sparmaßnahmen äußern, darüber abstimmen sowie eigene 

Vorschläge zur Haushaltssanierung einbringen können. 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Solingen hat, wie andere Städte in NRW, mehrfach erfolgreich eine  

Internet-Bürgerbeteiligung zum Haushalt und zu Sparvorschlägen vorgenommen.  

Die Dauer der Plattformfreischaltung liegt dort in der Regel bei 4 Wochen. Mit einer 

Auftaktveranstaltung und öffentlichen Ankündigungen werden die Bürger vorab über die 

Möglichkeit informiert. Das Portal kann, einmal erstellt, wiederholt verwendet werden. 

Durch diese Bürgerbefragung profitieren Politik, Verwaltung und Bürger gleichermaßen. 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Antrag des Ausländerbeirates 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.849  Kassel, 19. März 2013 
 
 
 
Änderung der Friedhofsordnung 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

“Der Magistrat wird aufgefordert, die bestehende Friedhofsordnung entsprechend  
§ 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) zu ändern und aus religiösen 
Gründen die Bestattung ohne Sarg zu gestatten.“ 

 
 

Begründung: 
 
Mit Wirkung vom 1. März 2013 wurde § 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz geändert und 
grundsätzlich die Bestattung ohne Sarg gestattet. 
 
 
Berichterstatter/-in: Kamil Saygin 
 
 
 
Kamil Saygin 
Vorsitzender des Ausländerbeirates 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.853 

 

 

 

Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

 Für welche Objekte im Bereich des Gebäudeneubaus und der Gebäudeunterhaltung 

sind investive Zuschüsse bzw. Förderungen in der Zeit 2010-2012 beantragt 

worden? 

 In welcher Höhe sind investive Zuschüsse bzw. Förderungen für diese Gebäude 

beantragt worden? 

 Wie viel Mittel wurden bewilligt? 

 In welcher Höhe wurden bewilligten Mittel nicht abgerufen und sind verloren? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

12. April 2013 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.866 

 

 

 

Unterhaltsvorschussleistungen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. In welcher Gesamthöhe und in wie viel Fällen wurden 2012 Unterhalts-

vorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gezahlt? 

 

2. Wie hoch war 2012 die Rücklaufquote auf diese Unterhalts-vorschussleistungen in 

Kassel und im hessischen Landesdurchschnitt? 

 

3. Welche Maßnahmen wurden zur Rückforderung von Unterhalts-

vorschussleistungen ergriffen? 

 

4. Wie viele gerichtliche Verfahren zur Eintreibung von Forderungen bei säumigen 

Unterhaltsverpflichteten wurden 2012 eingeleitet? 

 

5. In wie vielen Fällen hat es Stundungen, Niederschlagungen bzw. Erlasse im Bereich 

der Unterhaltsvorschussleistungen gegeben? 

 

6. Was unternimmt der Magistrat, um die Rücklaufquote zu erhöhen? 

 

7. Werden in Kassel externe Dienstleister mit der Eintreibung von Forderungen bei 

säumigen Unterhaltsverpflichteten beauftragt? Wenn nein, warum nicht? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.871 

 

 

 

Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, mündlich zum Bericht des Revisionsamtes 

betreffend „Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte“ vom 11.04.2013 Stellung zu 

nehmen. 

 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie künftig 

sichergestellt werden soll, dass innerhalb der Stadtverwaltung derartiges 

Fehlverhalten ausgeschlossen ist. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.875 

 

 

 

Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zeitnah die technischen und finanziellen 

Möglichkeiten bereitzustellen, mit deren Hilfe die Stadtverordnetenversammlung 

ein Livestream- und 

On-Demand-Angebot anbieten kann. Bei den einzuholenden Angeboten und 

Umsetzungsmöglichkeiten ist darauf zu achten, dass auch kostengünstige 

Möglichkeiten, wie der Einsatz von HD-Webcams geprüft und vorgestellt werden. 

Die zeitnahe Nutzung und Bereitstellung eines Livestreams muss nicht die teuerste 

und aufwändigste Technik nutzen, da kein fernsehtaugliches Bild aufgezeichnet 

werden muss, sondern die Dokumentation im Mittelpunkt steht. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.889 

 

 

 

Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Auf welchem Wege will der Magistrat die im Gebäudesanierungsprogramm 2013 

festgestellte Unterfinanzierung beim Unterhalt kommunaler Gebäude beseitigen 

und die für den Werterhalt kommunaler Bauten erforderlichen Mittel in die 

Haushalte der nächsten Jahre einstellen? 

 

2. Kann der Magistrat sicherstellen, dass es ab 2015 zu einer Verstärkung der Mittel 

für den Bauunterhalt kommt? 

 

3. Welche Aussichten hat der Magistrat, Landes- und Bundesmittel etwa für die 

Belange der energetischen Sanierung von Gebäuden zu erhalten? 

 

4. Erstellt der Magistrat eine Liste von Gebäuden, die nach der Forderung im 

Gebäudesanierungsprogramm (S. 39) veräußert werden können? 

 

5. Wenn ja, um welche Gebäude handelt es sich? 

 

6. In welchem Umfang könnte der Magistrat die Finanzmittel für die technische 

Modernisierung von Heizungen, Belüftungen und Lichtanlagen erhöhen, um Strom 

sparende Komponenten einzubauen mit dem Ziel, Unterhaltungskosten zu sparen?  

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.895 

 

 

 

Entwicklung Seniorenwohnanlagen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie lauten die Bedingungen bzw. die angestrebten Kriterien für da Bieterverfahren 

der Seniorenwohnanlagen Fasanenhof und Lindenberg? 

2. In welcher Höhe lagen die Investitionen für die SWA in den letzten 10 Jahren? 

3. Wie stellt sich die Entwicklung der Beschäftigten im selben Zeitraum dar? 

4. Wie hoch sind Gewinne und Verluste der letzten 10 Jahre? 

5. Welche Kosten entstehen durch das - durch den Aufsichtsrat  beschlossen -

Markterkundungsverfahren? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Kai Boeddinghaus 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

2. Mai 2013 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.897 

 

 

 

Schulbus Heidewegschule 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Nachmittagsfahrten des durch die KVG 

betriebenen Schulbusses an der Heidewegschule, auch in Zukunft sicher zu stellen. 

Mit der KVG sind entsprechende Gespräche zu führen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.926 

 

 

 

Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Projekt Technisches Rathaus Salzmann 

entstanden? 

Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und 

Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten. 

2. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Projekt Multifunktionshalle Salzmann 

entstanden? 

Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und 

Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten. 

3. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Vorgängerprojekt Multihalle 

Giesewiesen entstanden? Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, 

Ausschreibungskosten und Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert 

auflisten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Kai Boeddinghaus 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
 

13. Mai 2013 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.927 

 

 

 

Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie viel Menschen sind am Flughafen Kassel-Calden beschäftigt? (Angabe bitte in 

VzÄ) 

2. Wie viel Menschen sind bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH beschäftigt? 

(Angabe bitte in VzÄ) 

3. Wie viele Beschäftigte bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH sind Teilzeitkräfte? 

4. Wie viele Beschäftigte bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH sind 450-Euro-

Kräfte/ geringfügig entlohnte Beschäftigte im Minijob? 

5. Werden von der Flughafen Kassel-Calden GmbH regelmäßig Leiharbeiter/innen 

beschäftigt? 

6. Werden für die Flughafen Kassel-Calden GmbH Dienstleistungen regelmäßig von 

Drittfirmen erbracht (Reinigung o.ä.)?  

7. Wenn ja, wofür und in welchem Umfang? 

8. Trifft es zu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafen Kassel-Calden 

GmbH nicht nach Tarif bezahlt werden? 

9. Nach welchem Tarif werden üblicherweise in Hessen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an Flughäfen bezahlt? 

10. Welche Mehrkosten würden bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH entstehen, 

wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tarif bezahlt würden? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.969 

 

 

 

Flughafen Calden - finanzielle Prognosen? 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie hoch ist das im „Erfolgsplan 2013“ ausgewiesene Defizit des Flughafens? 

2. Wie hoch wird das Defizit im Jahr 2014 prognostiziert? 

3. Auf welche Höhe werden die Umsatzerlöse für 2014 angesichts der real schlechten 

Nachfrage, gegenüber der Prognose von Ende 2012, nach unten korrigiert? 

4. Ist es zutreffend, dass die Prognose des Defizits 10,5 Mio. Euro in 2013 betragen 

würde, wenn nicht 4,3 Mio. Euro für die Hoheitlichen Aufgaben erstattet würden?  

5. Wer erstattet die Kosten der Hoheitlichen Aufgaben? 

6. Mit welchen Aufgaben sind die Feuerwehr, die Sicherheitskräfte und das 

Bodenpersonal betraut, wenn gerade kein Flugverkehr stattfindet? 

7. Welche Maßnahmen und Einzelpositionen verbergen sich inhaltlich hinter dem 

Posten Inbetriebnahme mit immerhin 1,2 Mio. Prognoseansatz für 2013? 

8. Welche Kosten sind mit dem Bürgerwochenende verbunden? 

9. Fließt aus dem mit über 1,2 Mio. Euro prognostizierten Haushaltsposten Marketing 

Geld in Richtung Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter?  

10. Warum ist in der Prognose der Einnahmen bei der Gastronomie, einem der wenigen 

gut funktionierenden Bereiche des Großprojekts, O (null) Euro angesetzt worden? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.986 

 

 

 

Flughafen Calden Kapazitäten prüfen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Welche Streckenlänge hat das Rollwegesystem des neuen Regionalflughafens 

Kassel-Calden? 

 

2. Nach welchen rechtlichen Standards wurde das Rollwegesystem am neuen 

Regionalflughafen Kassel-Calden errichtet? 

 

3. Welche rechtlichen Standards haben den Bau eines einfachen Systems 

(Start-/Landebahn mit Wendemöglichkeit und ein Abrollweg zum Vorfeld 

entgegengestanden 

 

4. Wie viele Flugbewegungen pro Stunde können derzeit mit dem Terminal und 

Vorfeld abgewickelt werden? 

 

5. Wie viele Flugbewegungen pro Stunde können derzeit mit dem Rollwegesystem 

abgewickelt werden? 

 

6. Wer hat die Entscheidung getroffen, ein vollständig paralleles Rollwegesystem 

mit einer Streckenlänge von 3600 m zu errichten? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1000 

 

 

 

Auslastung des Flughafens Kassel Calden 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie hoch ist die Gesamtzahl der Flugbewegungen des neu in Betrieb genommenen 

Flughafens Kassel-Calden seit der Eröffnung am 04.04.2013 bis zum 31. 08. 2013? 

2. Wie hoch ist die Gesamtzahl der Passagiere in Flugzeugen, die seit dem 

Eröffnungstag bis zum 31. 08. 2013 gestartet bzw. gelandet sind? 

3. Wie viele der Flüge gemäß Frage 1 hätten nicht vom alten Verkehrslandeplatz 

starten oder landen können? Warum nicht? 

4. Wie hoch ist die Gesamtzahl der Passagiere, die gemäß der Antwort auf Frage 3 

nicht vom alten Verkehrslandeplatz starten oder landen können? 

5. Wie hoch ist der Anteil der Geschäfts- und Privatflüge (allgemeine Luftfahrt) an 

den Flugbewegungen gemäß Frage 1? 

6. Wie viele dieser Geschäfts- und Privatflüge hätten auch auf dem 

Verkehrslandeplatz Calden stattfinden können?  

7. Wie viele Linienflüge sind seit der Eröffnung des neuen Flughafens Kassel-Calden 

bis zum 31. 08. 2013 gestartet bzw. gelandet? 

8. Wie viele der geplanten Linienflüge wurden seit der Eröffnung des neuen 

Flughafens Kassel-Calden bis zum 31. 08. 2013 kurzfristig abgesagt? Aus welchen 

Gründen geschah dies jeweils? 

9. Wie hoch ist die Anzahl der Fallschirmspringer-Flüge, die seit der Eröffnung bis 

zum 

31. 08. 2013 am neu in Betrieb genommenen Flugplatz gestartet und gelandet 

sind? 

10. Wie hoch ist die Anzahl der Fallschirmspringer-Flüge im Vergleichszeitraum (04. 

04. - 31.08.) in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012? 

11. Wie hoch ist die Anzahl der Frachtflüge, die seit der Eröffnung bis zum 31. 08. 

2013  gestartet und gelandet sind? 

12. Wie viele der Frachtflüge hätten nicht vom alten Verkehrslandeplatz aus starten 

oder landen können? 

13. Zahlt die Flughafen Kassel Calden GmbH Marketingzuschüsse an Airlines oder 

Veranstalter, die den Flughafen Kassel-Calden in ihr Programm aufgenommen 

haben? Wenn ja, in welcher Höhe? 



 

Anfrage Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1000 

2 von 2 14. Im Geschäftsplan für das Jahr 2013 rechnet die Flughafen Kassel-Calden GmbH bei 

den "Sonstigen Betrieblichen Erträgen" unter der Position "Kostenerstattung für 

hoheitliche Aufgaben" mit Einnahmen in Höhe von EUR 4.320.050,00. Wer 

erstattet der Flughafen Kassel-Calden GmbH aufgrund welcher gesetzlichen 

Regelungen oder vertraglichen Vereinbarungen diese Kosten? Ist mit 

entsprechender Kostenerstattung auch für die Folgejahre zu rechnen? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.929 

 

 

 

Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie sieht der aktuelle Zeitplan für die Errichtung der Grimm-Welt am Weinberg 

aus? 

2. Welche Risiken sieht der Magistrat hinsichtlich der Einhaltung des Zeitplanes? 

3. Welche Vorkehrungen hat der Magistrat getroffen/trifft der Magistrat, um solchen 

Risiken ggf. entgegen zu treten? 

4. Wie groß ist aus Sicht des Magistrates das mögliche Risiko, dass Bau und 

Abrechnung der Grimm-Welt bis zum 31.12.2014 nicht realisiert werden können? 

5. Wie soll aus Sicht des Magistrates das mögliche Finanzloch geschlossen werden, 

wenn mit Fristüberschreitung vom 31.12.2014 die EFRE-Mittel entfallen? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.940 

 

 

 

Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, aufgrund der neuen Erkenntnisse des Gutachtens 

von SMP aus Karlsruhe, welche die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens im Freibad 

Wilhelmshöhe für eine Becken-in-Becken-Lösung als geeignet festgestellt haben, 

ein Sanierungskonzept inklusive Kostenkalkulation und Zeitplanung zur Sanierung 

des Freibades Wilhelmshöhe schnellstmöglich vorzulegen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Untersuchungsergebnisse des Büros SMP Ingenieure aus Karlsruhe haben ergeben, 

dass es aus betontechnischer Sicht möglich ist, das Schwimmbecken im Freibad 

Wilhelmshöhe in bisheriger Form weiter zu benutzen. Mit dieser gutachterlichen Aussage 

ist klar, dass im Gegensatz zu den bisherigen von der Stadt vorgelegten Kostenschätzungen 

eine deutlich günstigere Sanierung möglich ist. Da die Tragfähigkeit des Beckens bislang in 

Abrede gestellt wurde, ist es nun notwendig, dass die Stadt auf Basis der jüngsten 

technischen Untersuchungen das Sanierungskonzept überarbeitet. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.941 

 

 

 

Toilettenanlagen im Bugagelände 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass in der Sommersaison 

ausreichend Toilettenanlagen im Bugagelände aufgestellt werden, um immer 

wieder auftretende Engpässe in diesem Bereich zu vermeiden. 

 

 

Begründung: 

 

Dies verhindert nicht nur Umweltverschmutzungen, sondern erhöht darüber hinaus den 

Erholungs- und Freizeitwert des Bugageländes. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.959  Kassel, 6. Juni 2013 
 
 
 
Änderung der Sondernutzungssatzung 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Satzung der Stadt Kassel über die Sondernutzung an 
öffentlichen Straßen und über Sondernutzungsgebühren dahingehend zu ändern, dass für 
energetische Sanierung an Gebäuden von den jeweiligen Eigentümern keine 
Sondernutzungsgebühren mehr erhoben werden. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.987 

 

 

 

Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, in Kooperation mit Kassel Marketing alle zur 

Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Verleihung des 

Welterbetitels für den Bergpark Wilhelmshöhe optimal zu nutzen, damit die 

Besucherzahlen in Kassel weiter steigen und diese sich somit positiv auf 

Gastronomie, Handel und Tourismus auswirken. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.991 

 

 

 

Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, für die 

Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Henschel-Museum, Mittel bereit zu 

stellen.  

 

 

Begründung: 

 

Das Henschel-Museum verfügt derzeit nicht über geeignete Möglichkeiten und 

Vorrichtungen, mobilitätseingeschränkten Menschen den Zugang zu den Räumlichkeiten 

des Museums zu gewähren. 

 

Bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für einen barrierefreien Zugang, wie etwa 

einen Aufzug, sollen außer städtischen Mitteln alle Möglichkeiten, also auch private 

Sponsoren, Gelder aus Stiftungen etc. in Betracht gezogen werden. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

Dr. Norbert Wett Kai Boeddinghaus Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender CDU Stellv. Fraktionsvorsitzender 

Kasseler Linke 

Fraktionsvorsitzender FDP 

   

   

   

   

   

Bernd W. Häfner   

Fraktionsvorsitzender 

Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 
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Rathaus, 34112 Kassel 
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info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.992 

 

 

 

Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie ist der Sachstand betreffend den Ausbau eines Hochgeschwindigkeits-

Glasfasernetzes in Nordhessen? 

 

2. Wird sich die Stadt Kassel an einer entsprechenden Vereinbarung beteiligen? 

 

3. Wenn nein, was sind die Gründe für die Nichtbeteiligung? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 
Telefon 0561 787 2500 
E-Mail  fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.999 
 
 
 
Änderung der Hauptsatzung 
hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
Antrag 
 
 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16. Juni 1997 in der Fassung der sechsten 
Änderung vom 18. März 2013 wird um einen § 3 a mit folgender Fassung ergänzt: 
 
§ 3a Begehren der Stadtverordnetenversammlung 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung kann über eine Angelegenheit des eigenen 

Wirkungskreises unabhängig von einem Bürgerbegehren die Durchführung eines 
Bürgerentscheids beschließen (Begehren der Stadtverordnetenversammlung). 

2. Bei dem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem 
sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese 
Mehrheit mindestens zehn vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei 
Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 
erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die 
Stadtverordnetenversammlung die Angelegenheit zu entscheiden. 

3. Der Bürgerentscheid, der die nach Abs. 2 erforderliche Mehrheit erhalten hat, hat 
die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. 
Die Stadtverordnetenversammlung kann einen Bürgerentscheid frühestens nach 
drei Jahren abändern. Die §§ 63 und 138 HGO finden keine Anwendung. 

4. Das Nähere regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz. 
 
 
Begründung: 
 
Zur Begründung verweisen wir auf die Programme von SPD und Grüne zur 
Landtagswahl. 
 
Aus dem Regierungsprogramm der SPD zur hessischen Landtagswahl: 
 
“6.5. Wieder mehr Demokratie wagen 
 
Wir stimmen mit einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit überein: Unser Land und seine 
Bevölkerung sind reif für mehr direkte Demokratie. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Volksinitiativen, -begehren und -entscheide auf Bundesebene eingeführt und die Hürden 
in Hessen auf ein bürgerfreundlicheres Maß abgesenkt werden. Wir setzen uns für die 
freie Unterschriftensammlung bei Volksbegehren ein und verlängern die Eintragungsfrist 
auf zwei Monate.” 
 
Aus: Grüne Konzepte: Hessens Kommunen ─ Motor der gesellschaftlichen und 
ökologischen Erneuerung 



 

Antrag Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler Vorlage-Nr. 101.17.999 

2 von 2  
“Bürgerbeteiligung und demokratische Teilhabe ausbauen 
 
Um Bürgerentscheide zu erleichtern, sollen die Quoren nach der Größe der Kommunen 
gestaffelt werden. Es reicht nicht aus, nur die Einleitungsquoren zu staffeln, sondern 
auch die Zustimmungsquoren müssen so gestaltet werden, dass Bürgerentscheide auch 
in großen Städten erfolgreich sein können. Dies würde bis 50 000 Einwohner ein 
Zustimmungsquorum von 20 Prozent, bis 100 000 Einwohner 15 Prozent und über 100 
000 Einwohner 10 Prozent bedeuten. Auch auf Landkreisebene soll das Instrument des 
Bürgerentscheids neu eingeführt werden.” 
 
Aus dem Regierungsprogramm 2014-2019 der hessischen Grünen: 
 
“Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
 
Die Zeit des Durchregierens und der Politik von oben ist zu Ende. Politik wird nicht 
gestört, sondern bereichert, wenn sich Bürgerinnen und Bürger einmischen. Wir geben 
allen die Möglichkeit, sich frühzeitig zu beteiligen. Wir stehen für eine neue politische 
Kultur und werden im Dialog regieren. Wir stehen für eine Politik des Gehörtwerdens. Die 
repräsentative parlamentarische Demokratie auf Landes- und kommunaler Ebene bedarf 
der Ergänzung durch mehr Elemente direkter Demokratie. Wir wollen das Quorum für die 
Einleitung eines Volksbegehrens auf 1 Prozent der Stimmberechtigten und für die 
Durchführung auf höchstens 10 Prozent absenken. Die Zeit für die Werbung von 
Unterstützerinnen und Unterstützern wollen wir verlängern und die 
Unterschriftensammlung wesentlich erleichtern.” 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
 
 
 
gez. Bernd W. Häfner 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1012 

 

 

 

Betriebsferien an Brückentagen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Was hat die im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 

28.11.2012 von Oberbürgermeister zugesagte Überprüfung des Vorschlags mit 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum Haushaltsplanentwurf 2013 ergeben, für 

einen Großteil der Beschäftigten in der Stadtverwaltung Kassel an Brückentagen, wie 

z.B. zwischen den Jahren (am Ende eines Jahres) u.a., Betriebsferien anzuordnen? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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